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cPUBLlK ÖSTERREICH 
Dr. Vi1(tor SieGl 

Tel. 65 66 36 /Dvr 2~) 

Bundesministerium tür Verkehr 
als 

Oberste Schiffahrtsbehörde 
1010 Wien, Kärntner Ring 8 

21. 25.011/2-1/8-1980 

1. An die AbteilunG Pr. 

2. " das 

3. tI " 

4. " Ir 

5. " " 
6. " " 

7. " " 

8. 11 11 

9. " " 
10. " 11 

11. 11 " 

12. " " 

13. " 11 

14. 11 " 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdie st, vTieJn I., 

Bundesministerium für Aus\'lärtige Angelegenheiten, 
vlien I., 

Bundesministerium für Bauten und Teclmik, 
Wien I., 

Bundesministerium für Finanzen, vlien I., 

Bundesministerium für Gesundheit lli'1.cl. Umweltschutz, 
Wien I., 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie, Wien I., 

Bundesministerium für Inneres, Wien I., 

Bundesministerium für Justiz, Wien I., 

Bundesministerium für Landesverteidig;unC, 1ljien l., 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Wien I., 

Bundesministerium für soziale VervJal tu:''1.g, 
\'lien I., 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst, 
''lien l., 

Bundesministerium für 'tIJissenschaft 1L."ld Forschung, 
Wien l., 

15. " den Landeshauptmann von itTien als Schiffahrtpbehöro.8, 
"'ien I., 

16. 11 " 

17." " 

18. 11 It 

19. n " 

Landeshauptmann von Niederösterreich als 
Schiffahrtsbehörde, Vlien I., 

Landeshuuptmann von Oberösterreich als 
Schiffahrtsbehörde, Postfach 275, '-1010 Linz, 

Landeshauptmann von Salzburg als Schiffah~ts­
behörde, 5020 Salzburg, 

Landeshauptmann von Steiermark als Schiffahrts­
behörde, 8010 Graz, 
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20. An den Landeshauptmann von Körnten als Schiffahrtsbehörde, 
9020 Klor;enfurt t 

21. " 

22. " 

23. 11 

24. " 

25. " 

" 

" 

" 

die 

den 

Landeshauptmann von 'rirol als Schiffahrtsbehörde, 
6010 Innsbruck, 

Landeshauptmann von Vorarlberg als Schiffahrts­
beh5rde, 6901 Bregenz, 

Landeshauptmann von 13urgenland als Schiffar.:.:rts­
behörde, 7000 Eisenstadt, 

Präsidentenkonferenz de::.~ Landwirtscl13.ftslmrnmern 
Österreichs, 1010 v[ion, Li:j,,;clstrLiße 16, 

26.·" die Bundeskammer der ccwerbl::'chen 1,'iirtschaft, 
VerkehrspolitischeAbteilunC;1 

27." " 

28." " 

1011 Wien, Stubenrinr.: 1U, 

Verbindungsstelle der ö.sterreichischen Bundesländer 
beim l\Int der N.Ö. Landesregiertmg, 
1014 Wien, Herrencasse 11 - 13 J 

Bunde s-Inrsenieur1<::arnrr.er , 
1040 I/lien, Karlsgasse 9, 

29. " den Österreichischen n.echts:1.nwal tskaffir;lcrtag, 
1011 Wien, Hotenturm~)traße 13, 

30." " Österreichischen Stüdtebund, 10E32 'dien, Hathaus, 

31. " die Öf::terreichische UnterkoElmission für S'9ort- ur~d 
Verr:nü':jUnc;::, schi ffahY'i~, 
z.Ed.IIcrrn Cen.Dir.Dlcfrn.Dr. lIaYl3 Geor,'3 l'iUElTB:,iCK, 
TI. Adr. Erste Donau-DaJ!'mfschiffahrts-Ge sellscr-:aft, 
~ostfach 167, 1031 Wie~, 

32. 11 das P_YJlt für SchLf:fahr-c, ir.: Eau:::;e. 

Betr.: Entwurf eines Bundesrresl;';tzes Liber et.ie 
Seeschiffahrt und üb~r ein·:: iÜ-:deru.rlß 
des Ha~delsgesetzbuches, des Verkehrs­
Arbei·tsinspektionscesetzes und des Er­
fUlltm,:::;S.3esei:zes, BGBl.ITr. :5:"2/197~:, 
(:::;cc~.~chiffahrtsr,;c'~o·tzl:JdO) - Durch­
führunG do!:'. Begütachtunesvorfahrcn::; 
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Das Bundesministerium für Verkehr, Oberste Schiffahrtsbehörde, 
beehrt sich, den obbezeichneten Gesetzentwurf mit Anlage samt 
Erläuterungen und Gegenüberstellung mit dem Ersuchen zu über­
mitteln, hiezu bis längstens 

20. Juni 1980 

anher Stellung zu nehmen. Sollte bis zum genanriten Zeitpunkt 
eine Äußerung nicht vorliegen, darf angenommen werden, daß da­
gegen keine Einwände bestehen. 

Wie bereits im Alleemeinen Teil der Erläuterunc;en näher ausGe­
führt wird, soll die vorGesehene Gesetzliche RegelunG vor allem 
dazu diemen, eine Gesamtkodifikation der Vorschriften auf dem 
Gebiet der Seeschiffahrt herbeizuführen und eine Grundlage für 
den Aufbau einer eigenen Versorgungsflotte zu schaffen. Der 
Entwurf sieht auch die Aufhebung der Seeschiffahrts-Verordnung, 
BGBl.Nr. 625/1973, in der Fassung der Verordnungen BGB1.Nr. 
4Lt6/1976 und BGBl.Nr. 159/197ß, und deren Ersetzung durch eine 
neue, umfassende VerordnunG vor, die zum gleichen Zeitpunkt wie 
das Seeschiffahrtsgesetz in Kraft treten soll und in absehbarer 
Zeit der Begutachtung zugeführt wird. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

'lI 
\( , \ ,f ( 

Wien~ 1980 05 05 
Für den Bundesminister: 

Dr.Halbmayer 
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Bundesministerium für Verkehr 
als 

Oberste SchiHahrtsbehörde 
1010 Wien, Körntnerring 8 

21. 25.011/2-I/8-1980 

Dem 
Prä s i d i u m 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

./. zur gefälligen Kenntnisnahme unter gleichzeitiger Übermittlung 
von 22 Exemplaren des Gesetzentwurfes mit Anlage samt Erläute­
rungen und Gegenüberstellung. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien, 1980 05 05 
Für den Bundesminister: 

Dr.Halbmayer 

., 
\ 
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Seebrief 

Ce.rfi.ficate .of Maritime Flag 

für das Secsdüff .... fol' 1he scn-goillg vcsscl 
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No. .' ,; 
... 0...-0 ",~",:"""",,1;' 

r--------------------------------------------., 
~ 

. Auf Grund du , 7 des S.eschiffahrtglsltzes 1960, BGB1.Nr •••••••••.••••••••••• , ist 

. __ . __ ..... -._-_ ............ , ...... -.. ' ... __ .' •.. _ ... __ .. _-- .. , ... ,._ .. _---_ .. _-_ ... -_.- --_ ... _._-...... _._ .. -... , . 

. --.- _._-_.-., ..... , .. _----.-_._.--- -_ .•. -.-...... _ .. _---_ .. __ ._------_.-.----
als E1r::cntümer des ~ee~9.p._~J;f&~ ___ .~. __ . __ _ 

barilchtigl und verpflichtet, auf d .. gonannten Schiff dlo 

zu führen. 

(Verlängorungen siehe Seito 4) 
I 

Flagge dir R.publlk Österreich zur See 

t.P,.,~,-_ .. _----------------------------------------1 

In accord",ncl wlth ~ 7 

of 

ofthe FedGral lav on marltlne navigation 1980, BGB1.Nr ••••••••••••••••• , 

~~ (-'·',":erof the soa-going \'ossil 

is iuthorized. and bound to f1y on tho abov~ •• antionod vossel the Auslrlan caritime flaq. 

lhis certific.te expir6S on 
~. : ':'"'- ~:--:;.-.~.~:~.\.: ?'~;'~ .. - . : .... -=. -.: ~':.- ~ ~':'- :~:.-- "':~.~. '.~ " .. --,,!, •.. ; .w::: :.~:._.,J':: •. -: :"-_ .. ::.. -' J : i .. 

." ...... J,. _". •• • -.~ :: i';' " .. :' ~. 

i ... -': -'e:, ~:'--__ :. ",-.'. :' .. ::-:' _::~-.;: __ ." '. _ . ~ .!.. ••• - '_.:.~ :-~ ...... _ ;.. 'J ::','" ~.:; ~~ •• :':' ~.:". : •• ~L» _, .. __ -' .. : 

~[xtonsions see page ~) 

2. 
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:.~.:: : •.. 0.;. '"1 .•• ~ •. '.0 

No. ., 1:·· .. l~ : • --......;;;.;;.;.;,.;..;..-.;....,:,.,;...._.-_._---_._._----_._._--
,I .. 

Beschreihung des Schiffes ])cserip1ioJl of thc vCf)sel 

1. Na ••• "~ .. : •.••••••••••.•••.••.•••...••••••••.•........•...•.•.............••...•.....•.........•....•• 

2. frühere Namon • Prlvlous nalas: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

3. UntorscheldanQsslgnal (Rufzolchen): 
Otstinctlv. letters (Cal' $Ign): 

•.....••..••......................•.....•••...•.........••••.......•. 

4. Eigentümer • Ovnar: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• ~. 

5. Bauwerft • Boat Yard: •• f •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

6. ,eft und Ort der Erbauung: 
Dat. and place of construction: 

.•........••••.................•..........••..••...•.. .....•..•. ~ ....... . 
7. Gattung und Biustoff, besondere Merkmale: 

Typo aod.at.rlal, spoclal features: 
•.•.......................................................... *. 

•••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '._4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••• 4 •••• ' •• ·~ 

I. Hiuptab~8slung.n • Prlnelpal dilenslons: 

.) länge übor al1.s • Length overall: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•• 

b) Brolto • Beil: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 

c) Tiefgang. Orauoht.: •••••••••••••••••••••••••••• t; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d) Brutto-Tonnage • Gross-tonnage: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ) Netto-Tonnage· N.t-tonnago: ..•........•........ ~ •...•...•.........••..•.....•...• ......•••.•........ 

9. Antriebsmtttal • Heans of propul.fon: 

Ci) ;,rt (.Ji eS81/EenzJn) 

'~y;)~ (0.iesclj ,Jotr'ol) 

b) cl.ntrLJosL.dstung 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . ~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • 4 ~ 

.:;llgine polI"cr 

c ) _~' ab r ü( at 

~,J.anufCl.cturer 

c.) ,7otoI'·-Nummcl' 

bio. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . 

•••••••••.•••.•.••••• 4 ••••. _ •••••.• _ •••••• ~ •••• ~ - •• ~ •• ~ 

I , 

I~_ --___ -_____ .J 

" 
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tIIt----- ---_-c:-:::; -- .- .. -
No. -.. ::=.-.--' -::::----:=.:--= ---------

--~-------_._---
~)------------------------------------------------------------------------------------.----------, ~ 

Verlängerungen der Gültigkeitsdauer und nachträgliche Änderungen: 
Extensions of v.lldlty .nd additional alteratlones: 

•.........•..•••.••..•..•••.•.•....•••.•..••• ~ ........ ...........•..•..•..•....•....•...•..........• 

•..........•...•••.••..•.......•.•..•..................•.........•.........................•....•... 

....•.............••.....••.•.••.....•.•.•••........................•......•........................ 

•••...•.••.••.•.......•••.••••...•.•••.••.••••..•..•..•....•..•..••.......•.............•..••.•..... 

•..........•..••....••.•..•.•.•..•.••..••...•.....•.........•.......•......•...............•......•. 

....... ~ ..••....•.•.•....• _ . .......•................•...•..•.....•......•.••...................... 

•.•........•.•......••......••.•...••..•.•...........• .......•.....•..... ~ .......••..........••..... 

•..•....•.•......•.......•..•.•..•..•..••••...•.•.....•..............•..•....•.•.................... 

•••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

...•..........••.•..•..•..••.••........••..•.•....•..............•....••...................•....•••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• e •••••••• • •• ~ •••••••• ~ •• 
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4 

I 

Entwurf 

See s chi f f a h r t s g e set z 1 980 

I. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen Seitt' 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 FlaggenfUhrung und Reedereizeichen 

§ 4 Kennzeichen 

§ 5 Maßnahmen zur Wahrung der Sicherheit und der 
immerwährenden Neutralität der Republik Österreich 

§ 6 Allgemeiner Gerichtsstand 

11. Abschnitt: Zulassung zur Seeschiffahrt und Eintragung 

§ 7 Allgemeines 

§ 8 Zulassung zur Seeschiffahrt 

§ Q Eintragung in das Seeschiffsregister --' 

§ 10 Erlöschen und Widerruf der Zulassung 

lIl. Abschnitt: Sondervorschriften für Jachten 

§ 11 Allgemeines 

§ 12 Kennzeichen 

§ 13 Zulassung 

§ 14 Verzeichnis 

§ 15 Befähigungsausweise 

1 
I 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

6 

10 

10 

13 

13 

13 

14 

15 
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IV. Abschnitt: Betrieb österreichischer Seeschiffe 

§ 16 Der Reeder 

§ 17 Betriebliche Maßnahmen 

§ 18 Versicherung 

§ 19 Überlassung 

v. Abschnitt: FUhrung österreichischer Seeschiffe 

§ 20 Der Kapitän 

§ 21 Sorge für sichere Fahrt 

§ 22 Ordnung an Bord 

§ 23 Hilfeleistung in Seenot 

§ 24 Verkehr mit österreichischen Konsuln 

§ 25 Schiffspapiere und Tagebücher 

§ 26 Strafrechtliche Befugnisse 

§ 27 Geburten und Sterbefälle 

VI. Abschnitt: Besatzung österreichischer Seeschiffe 

§ 28 Zusammensetzung der Besatzung 

§ 29 Ärztliche Untersuchung 

§ 30 Musterrolle 

§ 31 Befähigungsausweise für Kapitäne 
und Schiffsoffiziere 

§ 32 Befähigungsausweis für Vollmatrosen 

§ 33 Befähigungsausweis fUr Schiffsköche 

§ 34 Seedienstbuch 

Sr-ite 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

27 

.. 
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§ 35 

§ 36 

§ 37 

§ 38 

- 3 -

Krankenfürsorge an Bord 

Verproviantierung und Verköstigung der an 
Bord befindlichen Personen 

Quartierräume und Gegenstände des per­
sönlichen Bedarfes der Besatzung 

Beschwerden der Besatzungsmitglieder 

VII. Abschnitt: Förderungsmaßnahmen 

§ 39 Zweck der Förderung 

§ 40 Anspruch 

§ 41 Arten der Förderung 

§ 42 Höhe der Beitragsleistung 

§ 43 Voraussetzungen 

§ 44 Mehrfache Förderung 

§ L+5 Überprüfung durch Organe des Bundes 

§ 46 Begrenzung 

§ 47 Förderung der Ausbildung zu seemännischen 
Berufen 

§ 48 Rückzahlung von Geldzuwendungen 

VIII. Abschnitt: Gerichtliche Strafen 

§ 49 

§ 50 

Seeraub 

Seeräubertum 

28 

28 

29 

30 

31 

31 

31' 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

34 

35 

35 
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§ 51 Nötigung eines Vorgesetzten 

§ 52 Mißhandlung eines Vorgesetzten 

§ 53 Meuterei im Schiffsdienst 

§ 54 Verweigerung des Gehorsams 

§ 55 Mißbrauch der Gewalt durch den Vorgesetzten 

§ 56 Pflichtverletzung in Beziehung auf 
Schiffsurkunden 

§ 51 Mißachtung behördlicher Anordnungen 

EL Abschnitt: Verwaltungsstrafen 

§ 58 Strafbestimmungen 

§ 59 strafbehörde 

x. Abschnitt: Ubergangsbestimmungen 

§ 60 

XI. Abschnitt: Änderung bestehender Rechtsvorschriften 

Seite 

35 

36 

36 

37 

37 

37 

38 

39 

43 

44 

§ 61 45 

XII. Abschnitt: AUSerkrafttreten bestehender Rechts­
vorschriften 

XOI. Abschnitt: Inkrafttreten 

§ 63 

~ Abschnitt: Vollziehung 

§ 64 

51 

52 
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••• BundesIesetz vom •••••••••••••••••• über 
die Seeschittahrt und über e1ne Änderung des 
Handels,esetzbuches, des Verkehrs-Arbe1ts­
inspektionslesetzes und des ErfUllungsgesetzes, 
BOB1 •• r. 382/1972, (Seeschiffahrtslesetz 1980) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. A b s c h n 1 t t 

Allsemeine Bestimmungen 

Gel tun g s b e r e ich 

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden auf 
österre1chi8che Seeschiffe Anwendung. 

Beg r i f f s b e s tim m u n gen 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 

1. "Ö s t e r r e ich i s c h e s See s chi f f": 
ein Seeschiff, das zur Seeschiffahrt zugelassen ist; 

fett 
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? 11 3 e e s chi f f": ein Fahrzeug, das nach Größe, Baw:lI't 
und Ausrüstung fUr Fahrten auf See verwendet werden k;:Hln 

(Fahrgastschiff, Frachtschiff, Sonderfahrzeug, Jacht). 
Als solches gilt nicht ein Ruder- und Paddelboot, Schlauch­
boot sowie ein Bootstyp, der in der Regel nur für Fahrten 
in unmittelbarer Nähe der Küste verwendbar ist; 

3. "F a h r gas t s chi f fit: ein Fahrzeug, das für die 
Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen bestimmt ist; 

'... "F r ach t s chi f f": ein Fahrzeug, das fUr die 

Beförderung von Gütern bestimmt ist; 

5. "S 0 n der f a h r z e u g": jedes der folgenden Arten 

von Fahrzeugen; 

a) Schlepper, Fischereifahrzeuge, Barkassen usw., 

b) schwimmende Geräte (Bagger, Schwimmkräne, Rammen, 
Bohrinseln, Hubinseln usw.), 

c) Fahrzeuge ohne eigenen Antrieb (Leichter, Prahme w:;w.); 

r:. tlJ ach t": ein Fahrzeug, das für Sport- oder Vergnügungs­
zwecke bestimmt ist; 

'7. UR e e der": der Eigentümer eines i.hIll zum Erwerb durch 
<1ie Seefahrt dienenden österreichischen Seeschiffes(§ 484 HGB); 

c. "S e e s chi f f s r e gis t er": das vom Bezirks­
gericht Innere Stadt Wien geführte Verzeichnis öster­
reichischer Seeschiffe; 

9. "R e gis t e r h a f e n": der bei Registrierung von 
österreichischen Seeschiffen vorgeschriebene Heimathafen 

10. "3 e e b r i e f": die vom Bundesministerium fUr Verkehr 
.1. nach dem Muster der Anlage zu diesem Bundesgesetz ausge~ 

stellte Urkunde für österreichische Seeschiffe. 

3/ME XV. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)14 von 123

www.parlament.gv.at



- 3 -

F 1 a g gen f Ü h run gun d 
R e e der e i z e ich e n 

§ 3. (1) Die Flagge der Republik Österreich zur See (Sec­
flagge) in der Form gemäß Abs. 2 darf nur von österrcichiöcllen 
Seeschiffen geführt werden; sie dürfen die Seeflagge eines 
anderen Staates nicht führen. 

(2) Die Seeflagge besteht aus drei gleichbreiten, waag­
rechten Streifen, von denen der mittlere weiß, der obere und 
der untere rot ist. Das Verhältnis der Höhe der Flagge zu 
ihrer Länge ist zwei zu drei. Andere Hinweise auf die österre.ichische 
Nationalität eines Seeschiffes (zB durch rot-weiß-rote WimpeJ, 
Stander) sind unzulässig. 

(3) Die Seeflagge ist in der für Seeschiffe der betreffenden 
Gattung üblichen Art und Weise zu führen. An der Stelle, an der 
die Seeflagge gesetzt ist oder regelmäßig geführt wird, dUrfen 
andere Flaggen nicht gesetzt werden. 

(1.~) Die Führung von Reedereiflaggen und -zeichen auf i5ster­
reichischen Seeschiffen bedarf der Genehmigung des Bundesministers 
für Verkehr. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn das 
Bild der Flaggen bzw. Zeichen dem Ansehen der Republik Österreich 
nicht abträglich ist und nicht zu Verwechslungen mit der 
österreichischen Staatsflagge, der Seeflagge, den Flaggen 
anderer Staaten oder mit Signalflaggen Anlaß gibt. 

K e n n z e ich e n 

§ 4. (1) Jedes österreichische Seeschiff hat einen Namen, 
der auch eine Devise sein kann, zu führen. Der Name ist am 
Heck, gegebenenfalls auf beiden Seiten sowie auf heiden Seiten 
des Buges anzubringen. 
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(2) Der Name des österreichischen Seeschiffes hat sich von 
Namen anderer österreichischer Seeschiffe deutlich zu unter­
scheiden und ist so zu wählen, daß er dem Ansehen der Republik 
Österreich nicht abträglich ist. 

(3) Der Name des Registerhafens "Wien" ist am Heck, gegebenen­
falls unter dem Namen des österreichischen Seeschiffes,anzubringen. 

(4) Der Name des österreichischen Seeschiffes und des Register­
hafens sind in mindestens 8 Zentimeter hohen, jederzeit gut les­
baren lateinischen Schriftzeichen und arabischen oder römischen 
Ziffern anzubringen. 

(5) Jede Änderung des Namens eines österreichischen Seeschiffes 
bedarf der Genehmigung des Bundesministers fUr Verkehr. Der See­
brief ist dem Bundesministerium fUr Verkehr zur Berichtigung 
einzureichen. 

M a ß n a h m e n zur W a h run g der 
S i ehe r h e i t u n d der i m m e r -
w ä h r e n d e n N e u t r a 1 i t ä t der 

R e pub I i k Ö s t e r r e i c h 

§ 5. Der Bundesminister fUr Verkehr hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister fUr Auswärtige Angelegenheiten im Einzelfall 
durch Bescheid oder allgemein durch Verordnung die erforde::;.'li­
chen Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, daß durch ein 
österreichisches Seeschiff die Sicherheit oder die immerwährende 
Neutrali tät der Republik Österreich gefährdet wird oder die Be·· 
ziehungen der Republik Österreich zu anderen Staaten bzw. zu 
zwischenstaatlichen Organisationen in schwerwiegender Weise 
beeinträchtigt werden. Durch solche Verordnungen oder Bescheide 
kann österreichischen Seeschiffen insbesondere das Befahren be-
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stimmter Seegebiete, das Anlaufen bestimmter Häfen, die Beför­
derung bestimmter GUter oder Personen allgemein oder zwischen 
bestimmten Häfen, die AusUbung bestimmter Arten der Fischerei, 
die Anstellung bestimmter Personen als Besatzungsmitglieder 
verboten oder nur unter entsprechenden Bedingungen gestattet 

werden. 

A I I g e m ein erG e r ich t s s t a n d 

§ 6. (1) Ist fUr den Eigentümer oder für den Kapitän eines 
österreichischen Seeschiffes ein allgemeiner Gerichtsstand 
(S·§ 66 ff. J~risdiktionsnorm) in Österreich nicht begründet, so 
bestimmt sich dieser fUr Verfahren, die mit dem Erwerb und dem 
Betrieb dieses Seeschiffes zusammenhängen, nach dem Sitz des 
für die Führung des Seeschiffsregisters zuständigen Gerichtes. 

(?) Soweit Rechtsvorschriften darauf abstellen, daß sich an 
einem Ort innerhalb des Bundesgebietes eine Sache befindet oder 
c'j 11 Ereignis abspielt, gilt das österreichische Seeschiff 8.1s 

an dem Ort gelegen, an dem sich das für die FUhrung des See­
sChiffsreßisters zuständige Gericht befindet. 

(3) Ist eine strafbare Handlung auf einem österreichischen 
Seeschiff oder außerhalb der Republik Österreich mit Bezug auf 
ein österreichisches Seeschiff begangen worden und ist nicht 
bereits die Zuständigkeit eines anderen inländischen Gerichtes 
b~erUndet, so steht das Strafverfahren dem Gericht zu, an dessen 
Sitz das Seeschiffsregister geführt wird. 
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I I. A b s c h n i t t 

Zulassung zur Seeschiffahrt und Eintragung I'ett 

All g e m ein e s 

§ 7. (1) Die Zulassung zur Seeschiffahrt ist mit Bescheid 
des Bundesministers fUr Verkehr auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit auszusprechen; sie ist an die Person des Eigentümers und 
das Seeschiff gebunden. Eine Bescheidausfertigung ist dem 
Seeschiffsregister zuzustellen. 

(2) Mit der Zulassung zur Seeschiffahrt ist das Recht und 
die Pflicht zur FUhrung der Seeflagge (§ 3) verbunden. 

(3) Das Bundesministerium fUr Verkehr hat über die Zulassung 
zur Seeschiffahrt eine Urkunde auszustellen, welche die Bezeich­
nung Seebrief führt. 

(4) Der Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes hat 

dafiir Sorge zu tragen, daß der Seebrief im Original oder be­
glaubigter Kopie stets an Bord mitgeführt wird. 

Z u 1 ass u n g zur See s chi f f a h r t 

§ 8. (1) Die Zulassung zur Seeschiffahrt darf nur erteilt 
werden, 

1. einer natürlichen Person, wenn sie 
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a) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, 

b) .in bezug auf die Ausübune der Seeschiffahrt verE\f31i.cl1 i :3t; 

als nicht verläßlich ist insbesondere anzusehen, ~'ler "'e~:;en 

einer vorsätzlichen, mit mehr als einjMhriger Freiheits­
strafe bedrohten Handlung, wegen einer aus Ge"linnsucht be­
gangenen oder gegen die öffentliche Sittlichkeit verstoßendem. 
sonstigen strafbaren Handlung, wegen eines Vereehens gem:i.ß 
§§ 158 bis 161 des Strafgesetzbuches, BGBl.Nr. 60/197L~, oder 
wegen eines Finanzvergehens von einem Gericht verurteilt 
worden und die Verurteilung noch nicht getilgt ist und nach 
der Eigenart der strafbaren Handlung sm'de nach der Persön­
lichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder 
einer ähnlichen Straftat bei Ausübung der Seeschiffahrt 
zu befUrchten ist oder wer wegen der Finanzvergehen des 
Schmuggels, der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgancs­
abgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 des Finanz­
strafgesetzes, BGBI.Nr. 129/1958, der Hinterziehun['j von 
r·1onopoleinnahmen, des vorsätzlichen Eingriffes in ein 
staatliches Monopolrecht oder der Honopolhehlerei nach 
§ L~6 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes, BGBI.Nr. 12c)/1958, 

von einer Finanzstrafbehörde bestraft ",!orden ist) ~"enn 

über ihn ':legen eines solchen Finanzvergehenseine Geld­
strafe von mehr als 10 000 S oder neben einer Geldstrafe 
eine Freiheitsstrafe verhängt \'lUrde, die BestrafunG noch 
nj.cht getilgt ist und nach der Eigenart der strafbaren 
Handlung sO\·,ie nach der Persönlichke i t des Bestraften die 
Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat bei 
Ausübung der Seeschiffahrt zu befürchten ist, 

c) ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hat und 

d) zu mehr als 75 % Eigentümer des Seeschiffes ist; 

2. einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, wenn mehr als 
75 ~ ihrer persönlich haftenden Gesellschafter sowie alle 
zur Vertretung berechtigten Gesellschafter die ~oraussetzungen 
gemäß Z 1 lit. abis c erfüllen und die Gesellschaft ihren 
Sitz im Inland hat sowie die Voraussetzung gemäß Z 1 lit. d 
erfüllt; 

-------~--- ~~- ----------------~ _________ ___.J 
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3. einer juristischen Person, wenn die Mehrheit der Mitglieder 
jedes ihrer leitenden Orlane (wie Geschättstuhrer, Vorstand, 
Aufsichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden die Voraussetzungen 
18a18 Z 1 lit. abis c ertullen, die Stiaarecht gewährenden 
Anteilsrechte zu mehr als 15 • österreichischen StaatsbUrgern, 
dem Bund, ein .. Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
zustehen und die juristische Person ihren Sitz im Inland hat 
sowie die Voraussetzung leal8 Z 1 lit. d erfUllt. Sotern eine 
Aktiengesellschaft EilentUaer ist, aUssen die Aktien der 
Gesellschaft auf Namen lauten und die Ubertragung nach der 
Satzung an 4ie Zuatt.aung der Gesellschaft gebunden sein: 

4. da Bund, den Lindern, den Gemeinden und den Geaeindeverbänden, 
wenn 8ie die Voraussetzung geaIB Z 1 lit. derfüllen. 

(2) Die Zulassung zur Seeschiffahrt darf darUber hinaus nur er­
teilt werden, wenn 

1. der Bewerber Uber wirtschaftliche Mittel in einem für die 
Aufnahme und FortfUhrung des Schiffahrtsbetriebes hinreichen­
den Ausmaß verfUgt und diese Mittel zu mehr als 75 % von 
österreichischen Staatsbürgern stammen; österreichischen 
Staatsbürgern sind gleichzuhalten der Bund, die Länder, die 
Gemeinden und die Gemeindeverbände sowie Personengesellachaften 
des Handelsrechtes bzw. juristische Personen unter den Vor­
aussetzungen des Abs. 1 Z 2 bzw. Z 3; 

2. der Bewerber nachweist, daß das Seeschiff, falls es bereits 
im Register eines anderen Staates eingetragen war, dort ge­
löscht ist; 

3. die Gewähr dafür geboten ist, daß der Bewerber, der Kapitän 
und die Besatzung das Ansehen der Republik Österreich nicht 
schädigen. 

I~. das Seeschiff nur für friedliche Zwecke bestimmt 1st; 

5. das Seeschiff entsprechend den Bestimmungen des § 4 Abs. 1 
bis 4 gekennzeichnet ist; 
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I_i. das .:;)cHsch..i.f.1' von einer anerkannten Klass i f ika ti.onse;e::,t·1 L,l".;l '- L 

Klas~iflziert wurde; 

". l'ür das Seeschiff entsprechende Zeugnisse über die ':;icher1 l1ell, 

des Baues, der Ausrüstung und der Funkanlagc, ferner Uber Jen 
Freibord sowie über die Hauptabmessungen und das Vermessunc:,s­
ergebnis ausgestellt wurden; 

3. für das Seeschiff die Schiffspläne beigebracht wurden. 

(3) Einer nicht eigenberechtigten Person darf die Zulassung 
gemäß Abs. 1 nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des 
Abs. 1 Z 1 lit. abis c auf deren gesetzlichen Vertreter zu­
treffen. 

(4) stehen einer Person die in Abs. 1 Z 1 bis 3 und Abs. ? 

Z '1 erwähnten Rechtsstellungen nur als Treuhänder zu, so muß 
auch der Treugeber die im Aba. 1 Z 1 li t. abis c angefUl'll'ten 
Vor:.:wssetzungen erfUllen. Ist in den Fällen d2s Abs.l J. ~ lmd 

,; ii I G~~~;el1::)(.;hafter keine natürliche Person, so muß auch ci :Ld;e 

di(: VOl'aussetzungen des Abs. 1 Z 2 bis 4 ertüllen; be.i L'ir.H~r· 

lwischenschaltung weiterer juristischen Personen muß letzUich 

die erforderliche Mehrheit von Beteiligten die VorauSSE:tzullgen 
des Abs. 1 Z 1 lit. abis c oder Z 4 erfüllen. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 1 Z 1 bis 4 
[)eniigt ein geringeres als das dort festgesetzte Beteiligungs­
ausmaU, wenn die Bundesregierung im Einzelfalle feststellt, 
~laB die Zulassung von Seeschiffen zur Seeschiffahrt für die 
0aterreichische Schiffahrt von wirtschaftlichem Nutzerl ist. 

(6) Der Bundesminister fUr Verkehr kann zur Feststellung, ob 
/ 

die zur Fortführung des Schiffahrtsbetriebes erforderlichen Mittel 
in hinreichendem Ausmaß zur VerfUgung stehen, vom Reeder jederzeit 
die Vorlage von ZwiSChenabschlüssen, von Ausweisen in bestimmter 
Form und Gliederung und von Prüfungsberichten verlangen sowie Aus­
künfte über alle Geschäftsunterlagen fordern, in die Bücher und 
Schriften des Unternehmens Einsicht nehmen und durch Abschlußprüfer 
alle erforderlichen PrUfungen vornehmen lassen; er kann ferner von 
den durch den Reeder bestellten Abschlußprüfern Prüfungsberichte 
und Auskünfte über das von ihnen geprüfte Unternehmen einholen. Die 
hiedurch entstehenden Kosten sind dem Bund vom Reeder zu ersetzen. 
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(7) Der EigentUmer eines österreichischen SeescnLd~f':; 1:<:1 L-

(lem Bundesministerium fUr Verkehr jede Änderung in den ZUlb.,L)SUllLs­

voraussetzungen irmerhalb von vier Wochen zu melden. 

Ein t rag u n gin das 
See s chi f f s r e gis t e r 

§ 9. (1) Österreichische Seeschiffe müssen binnen zwei 
Wochen nach der Zulassung zur Seeschiffahrt zur Eintragung 
in das Seesch1ffsregister angemeldet werden. 

(2) Das Seeschiffsregister hat dem Bundesministerium für 
Verkehr von jeder Eintragung eines österreichischen See­
schiffes eine Beschlußausfertigung zu übersenden. 

E r 1 ö s c h e nun d W 1 der ruf 
der Z u 1 ass u n g 

§ 10. (1) Die Zulassung erlischt 

1. mit Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde; 

2. durch Zurücklegung des Rechtes zur Führung der Seeflagge; 

3. mit dem Tod oder dem Erlöschen der Rechtspersönlichkeit 
des Berechtigten; 

1+. durch Untergang oder dauernde Seeuntüchtigkei teines 
österreichischen Seeschiffes; 

5. mit rechtskräftiger Abweisung der Anmeldung eines öster­
reichischen Seeschiffes zum Seeschiffsregister. 

(2) Die Zulassung ist zu widerrufen, 

1. wenn eines der im § 8 Abs. 1 bis 4 angeführten Erforder­
nisse im Zeitpunkt der Zulassung nicht gegeben war oder 
nicht mehr gegeben ist; 
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2. bei Nichteinhaltung der Verpflichtung zur Führung dpr 
Seeflagge gemäß § 7 Abs. 2; 

3. bei Nichteinhaltung der Frist für die Anmeldung zur 
Eintragung in das Seeschiffsregister gemäß § 9 Abs. 1; 

4. bei Nichteinhaltung der Frist zur Behebung der Mängel 
gemäß § 10 Abs. 5; 

? bei NichteinhaI tung der Vorschrei bung übel' di e Betl' 10tj~3-
organisation gemäß § 17; 

G. bei NichteinhaI tung der Versicherungspflicht gemtiL § i ~_',; 

7. bei Nichteinhaltung der Bestimmungen des § 19; 

'j. bei vorübergehender Seeuntüchtigkei teines österreich:i ~)cncn 

~eeschiffes; 

':J. 'wenn durch das VerhaI ten des Eigentümers oder des KaVi tiins 

das Ansehen der Flagge der Republik Österreich zur See 
herabgewürdigt, die Sicherheit oder die immerwährende 
IJeutralität der Republik Österreich gefährdet oder' die 
Beziehungen der Republik 0sterreich zu anderen staaten 
U2W. z~vischenstaatlichen Organisationen in schwerv,'iel:.:.:;enüer 

Weise beeinträchtigt wird; 

l\;. bei ~intragung eines österreichischen SeescniL;'E.~~) in f: L;l 

ausldndisches Schiffsregister. 

(:j) iJer Bundesminister für Verkehr hat den W iderrui' gemäf5 
A;)c,. ~ Z j nicht auszusprechen, sofern die Anmeldung bis zur 
~ntd(;Ül";idung über den Widerruf nachgeholt wurde. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr kann jedoch - abweichend 
von Abs. 2 Z 5 - vor einem Widerruf wegen Nichteirthaltllng der 
Vurschre:i.bung über die Betriebsorganisation dem Reeder eines 
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ö"terreichischen Seeschiffes eine f"rist von höchstt-JrlS VJ e1 

jJocllen setzen, binnen welcher er für die ßinrichtung einer Ot'­

triebsorganisation zu sorgen hat. 

(5) Der Bundesminister für Verkehr kann jedoch - c:ÜlWeictJl'n,] 
von Abs. 2 Z 8 - vor einem Widerruf bei Feststellung von 
Miingeln dem Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes l:Ül~; 

Frist von höchstens sechs Monaten setzen, binnen welcher er 
fUr d.ie notwendigen Reparaturen bzw. sonstigen ~laßnahlllen zu 
sorgen hat. 

(6) Der Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes kann 
- abweichend von Abs. 1 Z 2 - das Recht zur FUhrung der See­
flagee bei Eintritt eines Falles gemäß den Bestimmungen be­
treffend die Sicherung einer ungestörten Produktion und der 
Versorgung der Bevölkerung und sonstiger Bedarfsträger mit 
wichtigen Wirtschafts- und Bedarfsgütern oder bei Inanspruch­
nahme einer Förderung gemäß § 41 Z 1 und 2 nur mit Genehmigung 
des Bundesministers für Verkehr zurücklegen. 

(7) Das Erlöschen bzw. der Widerruf der Zulassung ist mit 
Bescheid des Bundesministers für Verkehr auszusprechen. Eine 
Bescheidausfert1gung ist dem Seeschiffsregister zuzustellen. 

(8) Das Seeschiffsregister hat dem Bundesrninisterium fUr 
Verkehr von der Löschung eines österreichischen .::>eeschifle::: 
eine Beschlußausfertigung zu übersenden. 

(9) Der ßigentümer eines österreichischen Seeschiffes ist 
im Falle des Erlöschens bzw. des Widerrufes der Zulas~ung 
verpflichtet, binnen sechs Wochen den Seebrief dem Bundes­
lJlinis terium für Verkehr zurückzustellen. 
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I I I. A b s c h n i t t 

Sondervorschritten tUr Jachten fett 

A I I g e m ein e s 

§ 11. Auf Jachten sind nicht anzuwenden: 

§ 3 Abs. 4, § 4 Aba. 1, § 5, § 7 Abs. 1 letzter Satz, 
§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. b und lit. c, § 8 Abs. 2 Z 1 und Z 6 bis Z 8, 
§ 8 Aba. 5 und Aba. 6, § 9 Aba. 1, § 10 Abs. 2 Z 3, Z 5 und Z 6, 
§ 10 Aba. 3, Aba. 4 und Aba. 6, §§ 16 bis 18, §§ 20 und 21 sowie 
§§ 24 bis 50. 

K e n n z e ich e n 

§ 12. (1) Jede Jacht hat einen Namen, der auch eine Devise 
sein kann, zu führen. Der Name ist am Heck, gegebenenfalls 
auf beiden Seiten, oder auf beiden Seiten des Buges anzu­
bringen. 

(2) Anstelle des Namens genügt das amtliche Kennzeichen; 
ein Name kann jedoch zusätzlich zu diesem angebracht werden. 

Z u 1 ass u n g 

§13. (1) Die Zulassung einer Jacht zur Seeschiffahrt 
darf nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 8 
unter Berücksichtigung des § 11 gegeben sind. 

(2) Die Zulassung zur Seeschiffahrt gemäß Abs. 1 darf 
darüber hinaus nur erteilt werden, wenn für die Jacht ein 
entsprechendes Zeugnis über die Sicherheit der Ausrüstung 
sowie über die Hauptabmessungen und das Vermessungsergebnis 
ausgestell t wurde<t, 
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(3) Die Zeugnisse gemäß Abs. 2 können durch ein Schiffspatent 
ersetzt werden, sofern die Länge über alles der Jacht nicht mehr 
als sieben Meter beträgt und sie nur kurzzeitig für Watt- oder 
Tagesfahrten unter Beachtung der Wetterlage eingesetzt wird; 
in diesem Fall darf die Zulassung nur für höchstens vier Jahre 
erteilt werden. 

Ver z e ich n i s 

§ 14. (1) Das Bundesministerium für Verkehr hat ein Verzeich­
nis über die zur Seeschiffahrt zugelassenen Jachten zu führen. 

(2) Das Verzeichnis gemäß Abs. 1 besteht aus einer nach den 
Namen der Eigentümer alphabetisch geordneten Sammlung der See­
briefe und einer alphabetisch geordneten Aufstellung der Kenn­
zeichen. 

(3) \ver ein rechtliches Interesse glaubhaft macht, kann über 
die Person des Eigentilmers, das Kennzeichen und die technischen 
Daten der Jacht Auskunft erhalten. 
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B e f ä h i gun g sau s w e l s e 

~ 15. (1) Der Bundesminister für Verkehr hat du!'cl~ 'ver­

ordnung Vorschriften über die Erlangung von Befähigungsaus­

weisen für die Führung von Jachten zu erlassen, insbesondere fibe"" 

1. Arten, Form und Inhalt der Befähigungsausvieise; 

2. di.e zur Zulassung zur Prüfung erforderlicl:H:m VOI"u.US­

setzungen; 

3. Bestellung der Früfungskommissäre aus deilL Personals ta:nc:. 

des Bundesministeriums für Verkehr; 

ir. Bestellung geeigneter Fersonen aus dem r.'litgliederst0..11C 

des Motorboot-S~ortverbandes für Österreich (MSVt) bz~. 

Österreichischen Segelverbandes (0sv), sofern (Li.e unter"' 

Z 3 genannten Personen nicht in ausreichender 1\(lzah1 

verfügbar sind; 

J. Durchflihrung der Prüfungen; 

6. Ausstellung der Befähigungsausweise unter Heran~:;'()hunG 

des Motorboot-Sportverbandes für Österreich (MSV~) w10 

Csterreichischen Segelverbandes (ÖSV); 

7. Entziehung von Befähigungsausweisenj 

8. AIilerkennung anderer gleichwertiger BeDihigungs'll...L:',\t,'ei :.,c. 

(2) Die im Abs. 1 vorgesehenen Prüfungen sind \iOQ DUrJ,.:'C: C)­

nünisterium für Verkehr abzunehmen. 

(3) Bewerbern, denen vor Inkrafttreten dieses B;J.nG.e~-:;tß3i:.:;-CZ(;; .. , 

vom Motorboot-Sportverband für Österreich (MSVÖ) oder vom 

Üst2ITeichischen Segelverband (ÖSV) ein Bef~higungsauc)' .. e13 

ausge3tell t wurde, kann die Prüfung ganz oder teilweif,,8 er­

lassen werden, wenn der Umfang dieser mit der in ADS. 1 V01'i};-2-

sehenen als gleichwertig erachtet wird. 
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I V. A b s c h n i t t 

Betrieb österreichischer Seeschiffe fett 

Der R e e der 

§ 16. Der Reeder eines österreichischen Seeschiffes hat für 
dessen AusrUstung, Bemannung und Verproviantierung zu sorgen. 
Er bestellt und enthebt den Kapitän. Unter Vorbehalt seiner 
gesetzlichen Befugnisse und Pflichten werden die Obliegenheiten 
des Kapitäns vom Reeder im Rahmen des Arbeitsvertrages bestimmt. 

B e tri e b 1 ich e Maß nah m e n 

§ 17. Der Betrieb eines österreichischen Seeschiffes ist vom 
Inland aus durch eine zweckmäßig ausgebaute Betriebsorganisation 
zu fUhren, welche es ermöglicht, alle betrieblichen Maßnahmen 
anzuordnen und zu überwachen. 

Ver sie her u n g 

§ 18. lin österre1cb1aches Seeschiii ist vom Reeder nach 
den Besti .. ungen des 10. Abschnittes des Vierten Buches des 
HGB zum Vers1cheruncswert (§ 786 Abs. 1 HGB) zu versichern. 

Uberlassung 

§ 19. Die Uberlassuac eines österreicbischen Seeschiiies 
an einen Ausländer 1st nur in beaannte. und ausgerüstetem 
Zustand zulässig. 
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V. A b s c h n i t t 

Führung österreichischer Seeschiffe fett 

Der Kap i t ä n 

§ 20. (1) Der vom Reeder für ein österreichisches Seeschiff 
bestellte Kapitän (§ 511 HGB) ist zur Ausübung der Befehlsgewalt 
berechtigt und verpflichtet. 

(2) Der Kapitän muß sich an Bord des österreichischen See­
schiffes befinden und während der ganzen Dauer der Reise die 
Befehlsgewalt selbst ausüben, es sei denn, daß er in einem 
Hafen notwendiger- oder üblicherweise an Land geht. 

(3) Ist der Kapitän nicht an Bord oder ist er an der Ausübung 
seiner Tätigkeit verhindert, so nimmt das im Range nächste Mit­
glied der Deckbesatzung die Pflichten und Befugnisse des Kapitäns 
wahr. 

S 0 r g e für s ich e r e F a h r t 

§ 21. (1) Der Kapitän eines österreichischen Seeschiffes ist 
dem Reeder dafür verantwortlich, daß es sich in einem seetüchtigen 
Zustand befindet und für die ganze Dauer der Reise ausgerüstet, 
bemannt und verproviantiert ist. Soweit der Reeder die vorge­
nannten Verpflichtungen erfüllt, ist der Kapitän davon entbunden. 

(2) Droht Menschen oder einem österreichischen Seeschiff oder 
seiner Ladung eine unmittelbare Gefahr, so kann der Kapitän die 
zu deren Abwendung erforderlichen Anordnungen notfalls mit an­
gemessenen und unerläßlichen Zwangsmitteln durchsetzen. Dabei 
ist die vorübergehende Festnahme von Personen zulässig. 
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o r d nun g a n Bor d 

§ 22. Der Kapitän ist für die Ordnung an Bord verantwortlich. 
Alle an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen des 
Kapitäns zu befolgen, die er zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
an Bord sowie zur Vermeidung einer Gefahr für die körperliche 
Sicherheit der Menschen oder der Beschädigung fremder Sachen 
erteilt. 

H i I f eIe ist u n gin See not 

§ 23. Der Kapitän eines österreichischen Seeschiffes hat bei 
dessen Führung die Bestimmungen der in Österreich rechtswirksamen 
internationalen übereinkommen betreffend in Gefahr oder Seenot 
befindlichen Seeschiffen oder Personen sowie die diese Überein­
kommen erfüllenden Gesetze zu befolgen. 

Ver k ehr mit ö s t e r r e ich i s c h e D 

K 0 n s u I n 

§ 24. (1) Ist für einen Hafen, der von einem österreichischen 
Seeschiff angelaufen wird, ein österreichischer Konsul zuständig, 
so hat der Kapitän nach betrieblicher Möglichkeit diesem die An­
kunft des Seeschiffes zu melden und ihn vor dessen Abfahrt zu 
verständigen. 

(2) Bis zur Abfahrt des Seeschiffes hat der Kapitän die 
Schiffspapiere zur Verfügung des österreichischen Konsuls zu 
halten. 

S chi f f s p a pie r e und Tag e b U c her 

§ 25. (1) Der Kapitän eines österreichischen Seeschiffes hat 
dafür zu sorgen, daß sich die zum Ausweis fUr das Seeschiff, die 
Schiffsbesatzung, die Fahrgäste und die Ladung erforderlichen 
Papiere an Bord befinden. 
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(2) Durch Verordnung wird bestimmt, 

1. auf welchen österreichischen Seeschiffen und in welchem 
Fahrtgebiet Tagebücher zu führen sind; 

2. welche für die Sicherheit der Seeschiffahrt oder die 
Rechtspflege bedeutungsvolle Tatsachen einzutragen sind 

3. wie und von wem die Bücher zu führen und die Eilihaltung 
der Vorschrift zu überwachen sind. 

(3) Wer ein rechtliches Interesse glaubhaft macht, kann durch 
Vermittlung des Bundesministeriums für Verkehr gegen Bezahlung 
der Kosten einen Auszug aus den Schiffstagebüchern sowie Ab­
schriften der Protokolle, Berichte und sonstigen vom Kapitän 
oder der Schiffsbesatzung ausgefertigten Urkunden erhalten. 

S t r a f r e c h t 1 ich e B e f u g n iss e 

§ 26. (1) Der Kapitän eines österreichischen Seeschiffes hat 
eine Person, die sich an Bord befindet, in Verwahru.ng zu nehmen, 
wenn hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, daß sie eine 
nach österreichischem Recht mit gerichtlicher Strafe bedrohte 
Handlung ausführe, unmittelbar vorher ausgeführt habe oder daß 
nach ihr wegen einer solchen Handlung gefahndet werde, und wen.n 

auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß sie die 
Sicherheit des Staates, die körperliche Sicherheit von Menschen 
oder das Eigentum gefährden werde. Eine Verpflichtung zur Ver­
wahrung besteht nicht, wenn die mit Strafe bedrohte Handlung 
ihrer Art oder den Umständen nach offensichtlich geringfügig ist. 

(2) Der Kapitän hat die zur Feststellung der Tat und ihrer Um­
stände dienlichen Erhebungen zu pflegen, insbesondere den Ver­
wahrten unverzüglich in einer ihm verständlichen Sprache über 
die Gründe seiner Festnahme und über die gegen ihn erhobenen Be­
schuldigungen zu unterrichten und zu hören und hierüber ein Pro-
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tokoll aufzunehmen. Er hat dieses Protokoll und sonstige Beweis­
stUcke zur Verfügung der zuständigen Behörde zu halten und diese 
'I'atsachen und Unterlagen dem nächsten österreichischen Konsul 
zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Der Kapitän hat den gemäß Abs. 1 in Verwahrung Genommenen 
den zuständigen Behörden des nächsten angelaufenen Küstenstaates 
zu übergeben. Von dieser übergabe ist abzusehen, wenn zu erwar­
ten ist, daß der Betroffene in diesem staat erheblich strenger 
behandelt würde als von den zuständigen österreichischen Behörden 
oder daß er aus rassischen, religiösen oder nationalen Gründen 
oder auf der sozialen Herkunft oder auf politischen Anschauungen 
beruhenden Erwägungen der Gefahr einer Erschwerung seiner Lage 
ausgesetzt wäre. Ist von der übergabe an die Behörden des KUsten­
staates abzusehen, so hat der Kapitän die Verwahrung nach dem 
Einlaufen in den Hafen des Küstenstaates aufzuheben, wenn ihre 
Aufrechterhaltung nach dem Recht des Küstenstaates nicht zu­
lässig wäre. In diesem Fall kann dem Betroffenen allenfalls unter 
Androhung der Anzeige an die Behörden des Küstenstaates aufgetra­
gen werden, das Seeschiff zu verlassen, wenn nicht sichergestellt 
werden kann, daß sein weiterer Aufenthalt auf dem Seeschiff die 
körperliche Sicherheit von Menschen oder von Eigentum nicht ge­
fährdet. Besteht gegen die gemäß Abs. 1 in Verwahrung genommene 
Person ein österreichischer Strafanspruch, so hat der Kapitän 
von der Übergabe an die Behörden des nächsten angelaufenen Staates 
nach !-1öglichkei t auch abzusehen, wenn aus diesem Staa.t die 1'\US­

lieferung nach Österreich voraussichtlich nicht erwirkt werd.en 
ka.nn, wohl aber aus einem der nächsten anzulaufenden staaten. 

G e bur t e nun d S t erb e f ä 1 1 e 

§ 27. (1) Der Kapitän eines österreichischen Seeschiffes hat 
Geburten und Sterbefälle, die sich an Bord ereignen, in das 
Schiffstagebuch einzutragen. 
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(2) Stirbt jemand an Bord eines österreichischen Seeschiffes, 
so sind die von dem Verstorbenen mitgeführten Gegenstände vom 
Kapitän in einem Inventar zu verzeichnen und über etwa vom Ver­
storbenen mitgefUhrte letztwillige Verfügungen eine Niederschrift 
zu verfassen, in der Angaben über die äußere Form, gegebenenfalls 
auch über die Seitenanzahl und den Zeitpunkt der Errichtung der 
letztwilligen VerfUgungen enthalten sein müssen. Das Inventar und 
die Niederschrift sind auch von einem weiteren Mitglied der 
Schiffsbesatzung zu unterschreiben. Soweit letztwillige Verfü­
gungen verschlossen sind, dUrfen sie nicht geöffnet werden. Vor­
handene Gegenstände und letztwillige Verfügungen des Verstorbenen, 
das Inventar und die Niederschrift sind zu verwahren und ehestens 
dem nächsten österreichischen Konsul zu übergeben. 

3/ME XV. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 33 von 123

www.parlament.gv.at



- 22 -

V I. A b s c h n i t t 

Besatzung österreichischer Seeschiffe 

Z usa m m e n set z u n g der B e s atz u n g 

§ 28. (1) Die Besatzuns eines österreichischen Seeschiffes 
muß nach Zahl und Befähigung (§§ 31 bis 33) ausreichen, damit 

1. die Sicherheit des Seeschiffes und der Seeschiffahrt und 
der Schutz des menschlichen Lebens auf See gewährleistet 
sind; 

2. der Schiffsdienst ordnungsgemäß durchgefUhrt wird; 

fett 

3. die Bestimmungen Uber die Arbeitszeit eingehalten werden; 

4. eine übermäßige Beanspruchung durch Uberstundenarbeit 
nach den Bestimmungen des Arbeitsrechtes vermieden wird. 

(2) Die Schiffsbesatzung besteht aus dem Kapitän und den 
anderen Seeleuten. 

(3) Schiffsoffiziere sind diejenigen Seeleute, die einen ent­
sprechenden Befäh1gungsausweis besitzen und in dieser Eigenschaft 
angeheuert worden sind. 

(4) Unter Zugrundelegung der Anforderungen gemäß Abs. 1 ist 
im Bescheid über die Zulassung eines Seeschiffes zur Seeschiff­
fahrt die Besatzung unter Beachtung der Art und Größe des See­
schiffes und seines Fahrtbereiches festzulegen. Im Zulassungs­
bescheid kann die Verpflichtung auferlegt werden, als Besatzung 
des Seeschiffes ganz oder zum Teil österreichische Staatsbürger 
zu verwenden. 

(5) Der Bundesminister fUr Verkehr kann sich zur überwachung 
der Bestimmungen der §§ 31 bis 33 jederzeit die Befähigungsaus­
weise vorlegen lassen. 
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(6) Ist durch einen Bescheid oder durch eine Verordnung nach 
§ 5 die Verwendung einer bestimmten Person als Besatzungsmit­
glied untersagt worden und ist dadurch dem Reeder oder dem Be­
satzungsmitglied ein Vermögensnachteil entstanden, so hat die 
Republik Österreich den Reeder bzw. das Besatzungsmitglied an­
gemessen zu entschädigen. 

Ä r z t 1 ich e U n t e r s u c h 11 n g 

§ 29. (1) Niemand darf zur Beschäftigung auf einem öster­
reichischen Seeschiff angeheuert werden, der seine Eignung für 
die Arbeit auf See, für die er verwendet werden soll, nicht 
durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen hat. Die Kosten oer 
ärztlichen Untersuchung trägt der Reeder, der berechtigt ist, 
den untersuchenden Arzt zu bezeichnen. 

(2) Die Art der ärztlichen Untersuchung, die Vorschreibung 
von Nachuntersuchungen, der Inhalt und die Gültigkeitsdauer 
dE'S ärztlichen Zeugnisses sind durch Verordnung zu rep;elr. .• 

(3) Ein Seemann kann in dringenden FälJ.en ausnahmsweise 
auch ohne vorangegangene ärztliche Untersuchung angeheuert 
werden, wenn dies vom österreichischen Konsul gestatte1~ wj rd 
oder, wenn ein solcher nicht erreichbar ist, die zuständige 
lokale Behörde zugestimmt hat. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr kann sich zur Uberwachurl:'~ 
d(~r Bestimmungen der Abs. 1 und 2 j ederzei t die ä!'zt15chen Z(,d:~,­

nisse vorlegen lassen. 

, 
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Ir u 8 t e r r 0 1 J e 

§ 30. (1) Der Kapitän hat während der Reise eine Musterrolle 

zu führen, die über die jeweilige Zusammensetzung der Schiffsbe­

satzung und über die sonstigen im Rahmen des Schiffsbetriebes an 

Bord tätigen Personen Auskunft geben muß. 

(?) ~Jeder fiJ.r ckm D5.enst an Bord eines österreicbischAn Se>­

schiffes angeheuerte Seemann ist vor seiner ersten Ausfahrt ·(,;,.·h 

ijlwr (1;.e Personalien eles Seemannes, seine Stol.llJn~ ar.l BorD 1..lr' 

die vor,rselecten Zeusnisse, lmsi'.'eise und l,jacb~'~ej,se fl1~~r.r:1:·111J(' Tl 

:rbcn. SO~Jeit der BesatzunG Minderjlihrige o~~eh~rep: ~~nd s~.~ 

1.tr1ter "n:7abe :U1res Geburtstages gesondert zu ver?:(,-i_r;}!n,",~:. 

(:c') Ve:r~)clßt der Seemann elen D.i.enst an Bord: so llCit'.' n :~ 8'~ 

]:<";.pit.:.5.11. in der IcIusi~erroJ.Je unter'\nr':abo der Gri1.ndc ('r···I.~S­

scheidens zu streichen. 

(Li) 1.:er sich an Bord befindet, o11ne einen Diens'~~ Z.ll 

1st, sofern er n5.cht in der P8.ssaßierlis"te aufrr CnOrnr:12J1. 

I~nrlit;i'ln in der I:Iusterrolle zu vermerken. 

VO'1 

(5) Die näheren Bestimmungen über Form, Tnhal t und Führlmg 

der Musterrolle unter Berücksichtigung der Abs. 1 bis 4 sind 

durch Verordnung zu erlassen. 

(6) Der Bundesminister für Verkehr kann sich jederzeit die 

Musterrolle zur Überprüfung der Eintragungen vor18gpn Jasspn. 

1--------· ------------------- ._---------_.. ._._.--. ----
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B e f ä h i gun g sau s w eis e 
für Kap i t ä neu n d 

S chi f f s 0 f f i z i e r e 

§ 31. (1) Niemand darf an Bord eines 6sterreichischen See­
schiffes weder die Dienste eines Kapitäns, eines Wachoffiziers 
des Deckdienstes, des leitenden Schiffsingenieurs ode~ eines 
wachhabenden Schiffsingenieurs oder Schiffsfunkers ausüben noch 
zur Ausübung solcher Dienste eingesetzt werden, wenn er nIcht 
einen Befähigungsausweis besitzt, aus dem sich seine Eignung 
zur Ausübung dieses Dienstes ergibt. 

(2) Die Befähigungsausweise des Kapitäns und der übrigen 
Offiziere - ausgenommen Schiffsfunker - gelten als anerkannt, 
wenn sie von der zuständigen Stelle eines Staates ausgestelJt 
worden sind, der ein bezügliches Ubereinkommen über das Minde;~t­
ausmaß beruflicher Befähigung der Schiffsführer und Schiffsoffi­
ziere auf Handelsschiffen der Internationalen Arbeitsorganisation 
ratifiziert und durchgeführt hat. 

(3) Abweichend von Abs. 2 kann der Bundesminister fUr Verkehr 
auch die Befähigungsausweise anderer Staaten ausnahmsweise aner­
kennen, wenn der Offizier tatsächlich eine praktische Erfahrung 
besi tzt, die für die Ausübung der dem betreffenden Befä.higunc:s­
ausweis entsprechenden Dienste genügt. 

(1+) Befähigungsausweise für Schiffsfunker richten sich nach 
den Bestimmungen des Fernmelderechtes. 
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B e f ä h i gun g sau s w eis 
für V 0 11m a t r 0 s e TI 

§ 32.(1) Niemand darf an Bord eines österreichischen See­
schiffes als Vollmatrose angeheuert werden, ohne einen Befähi­
gvnßsausweis a]s Vollmatrose zu besitzen .. 

(2) Die Befähigungsausweise als Vollmatrosen gelten als an­
erkannt" w(mn sie von der zuständigen Stelle eines staates aus­
gestellt worden sind" der ein bezügliches Ubereinkommen über 
rii.8 Befähigungsausweise für Vollmat:rosen der InternationalE>TI 
Arbt'i tsorganisation ratifiziert und durchgeführt hat~ 

(3) Abweichend von Abs. 2 kann der Bundesminister für Verkehr 
auch die Befähi.gungsausweise anderer Staaten ausnahmsweise an0:r­
kennen, wenn der Vollmatrose tatsächlich eine praktische Erfah­
rt1nr~ besitzt, dj e fHr die Ausübung der dem betreffenden Befähj­
p.:unssausweis entsprechenden Dienste genügt. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr kann Ausnahmen von npn 
Bestimmungen des Abs~ 1 gewähren, wenn der Seemann tatsächlich 
eine ausrej.chende praktische Erfahrung besitzt, die für die 
Ausübung des entsprechenden Dienstes genügt. 
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B e f ä h i gun g sau s w eis 

f UrS chi f f s k ö c h A 

§ 33. (1) Niemand darf an Bord eines österreichischen See­
schiffes angeheuert werden, ohne einen Befähigungsausweis über 
die Befähigung zur Ausübung des Berufes als Schiffskoch zu 
b,3si tzen. 

(2) Die Befähigungsausweise für Schiffsköche gelten als an­
e_r'l<.annt, wenn sie von der zuständigen Stelle eines Staates aus­
gestellt worden sind, der ein bezügliches Übereinkommen über 
den Befähigungsausweis für Schiffsköche der Internationalen 
Arbeitsorganisation ratifiziert und durchgeführt hat. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr kann Ausnahmen von den 
Bestimmungen des Abs. 1 gewähren, wenn ein Mangel an Schiffs­
kjchen mit Befähigungsausweis besteht. 

See die n s t b u c h 

§ 34. (1) Österreichische Staatsbürger, die sich auf öster­
reichischen Seeschiffen verheuern, müssen mit einem Seedienst­
buch versehen sein; bei einer Verheuerung auf ausländischen 
Seeschiffen können sie auf Antrag beim Bundesminister für Verkehr 
ein Seedienstbuch erhalten. 

(2) Die Ausstellung des Seedienstbuches muß auf ausreichende 
urkundliche Belege gestützt sein, aus denen insbesondere die 
österreichische staatsangehörigkeit, die Identität, die Art der 
Befähigung des Bewerbers und das Heuerverhältnis hervorgehen. 

(3) Die näheren Bestimmungen über Form, Inhalt und Führung 
des Seedienstbuches unter Berücksichtigung der Abs. 1 und 2 
sind durch Verordnung zu erlassen. 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr hat über die von ihm 
ausgestellten Seedienstbücher ein Verzeichnis zu führen. 
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K r a n k e n für s 0 r g e a n Bor d 

§ 35. Um den an Bord von österreichischen Seeschiffen 
bt;findlichen Personen im Krankheitsfalle zu helfen, sind 
d'irch Vf-'T'ordnung Vorsehri ften über 

1. Ausrüstung der Seeschiffe und ihrer Rettungsboote 
mi t Arznel- lmd anderen Hilfsmitteln der Kranken­
fürsorge; 

2. Uberprüfung und Aufbewahrung der Ausrüstung sowie 
Verwahrung und Bezeichnung der Arznei- und anderen 
Hilfsmittel; 

3. Form, Inha1t und Führung von Kranken-, Suchtgift­
vormerk- und Gesundheitstagebüchern; 

4. Bau, Ausrüstung und Einrichtung der Krankenräume 
und zugehörigen Nebenräume; 

~. Vorschreibung eines Schiffsarztes 

zu erlassen. 

Ver pro via n t i e run gur:. cl V e , . .17. (: -

s t i gun g der a n Bor d b e f i n d ~ ~ -
c h e n Per s 0 TI e n 

§ 36. Zur Gewährleistung einer angemessenen Verproviantier:mr 
lnd Verköstigung der an Bord von österreichischen Seeschi.ffen 
b?findlichen Personen sind durch Verordnung Vorschriften ijr:·p.r 

1. Anordnung, Größe, Bau, Ausstattung, Einrichtung und 1n­
ßtandhaltung der Küchen und sonstigen Wirtschaftsräume; 

2. Nahrungsmittel- und Wasservorräte und Verköstigung; 
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3. die Überprüfung der Nahrungsmittel- und Wasservorräte 
sowie der Küchen und sonstigen Wirtschaftsräume 

zu erlassen. 

Qua r t i e r r ä u m e und G e gen -
s t ä n d e des per s ö n 1 ich e n 
B e dar fes der B e s atz u n g 

§ 37. (1) Der Reeder hat der Besatzung geeignete Quartier­
räume (zB Schlaf-, Mess-, Erholungs- und Krankenräume samt den 
dazugehörenden sanitären Einrichtungen) zur Verfügung zu stelJ.en 
und die Besatzung ausreichend mit Gegenständen des persönlichen 
Bedarfes zu versorgen. 

(2) Vorschriften über Anordnung, Größe, Bau, Ausstattlmg, 
Einrichtung und Instandhaltung der Quartierräume sowie über Ver­
sorgung der Besatzung mit Gegenständen des persönlichen Bedarfes 
werden durch Verordnung erlassen. 

(3) Im Einzelfall kann der Bundesminister für Verkehr Ab­
weichungen von den Bestimmungen gemäß Abs. 2 zulassen, soweit 
deren Anwendung nicht ohne wesentliche bauliche Veränderungen, 
ohne unverhältnismäßig großen Kostenaufwand oder ohne größere 
Betriebsstörungen möglich ist. 

(h) Das Besatzungsmitglied ist verpflichtet, die Quartier­
räume und die ihm anvertrauten Gegenstände des persijnlichen 
Bedarfes pfleglich zu behandeln und ist im Falle von verschul­
deter Beschädigung oder verschuldetem Verlust dem Reeder er­
satzpflichtig. 
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B e s c h wer den der 
B e s atz u n g s mit g I i e der 

§ 38. (1) Beschwerden der Besatzungsmitglieder über Mängel 
hinsichtlich der Quartierräume, der Verköstigung und der ärzt­
lichen Untersuchung sowie Beschwerden wegen Arbeitseinteilung, 
Arbeitszeit und überstundenleistung sind beim Kapitän anzubringen. 
Der Kapitän hat im Schiffstagebuch eine bei ihm eingegangene Be­
schwerde zu vermerken und anzuführen, welche Untersuchungs- und 
Abhilfemaßnahmen er getroffen hat. 

(2) Wenn nach Ansicht des Besatzungsmitgliedes weder der 
Kapitän noch der Reeder die erforderlichen Abhilfemaßnahmen ge­
troffen haben, so kann es dies dem Bundesministerium fHr Verkehr 
mitteilen, das die erforderlichen Erhebungen durchzuführen und 
Abhilfemaßnahmen anzuordnen hat. 
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VII. Abschnitt 

Förderungsmaßnahmen 

Z w eck der F ö r der u n g 

§ 39. Aufgabe des Bundes nach diesem Bundesgesetz ist es, 

1. den Erwerb von Seeschiffen, die für die wirtschaftliche 
Landesverteidigung geeignet sind, 

2. die Ausbildung österreichischer Staatsbürger zu see­
männischen Berufen 

zu fördern. 

Anspruch 

fett 

§ !.:C. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Förderungen nach 
diesem Bundesgesetz besteht nicht. 

Art end e r F ö r der u n g 

§ L:1. Die Förderung kann gewährt werden durch 

1. Übernahme der Bundeshaftung für Kredite, die dem Neubau 
oder dem Kauf der für die wirtschaftliche Landesvertei­
digung geeigneten Seeschiffe dienen, 

2. Annuitäten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse für die 
im § 39 Z 1 angeführten Zwecke, 

3. Beitragsleistung zu den Ausbildungskosten, die österrei­
chischen Staatsbürgern aus dem Besuch einer Seefahrt­
schule erwachsen. 
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H ö h e der Bei t rag sIe ist u n g 

§ h2. Die Höhe der Beitragsleistung zu den Ausbildungskosten 
(§ /~ '1 Z 3) darf im Einzelfall ein Drittel der tatsächlichen 
Ausbildungskosten nicht übersteigen. 

Vor aus set z u n gen 

§ /;:~. (1) Ein im § 39 Z 1 umschriebenes Vorhaben darf über­
dies nur gefördert werden, wenn dessen Durchführung ohne Förderung 
aus Bundesmitteln nicht oder nicht in dem notwendigen Umfange 
möglich sein würde und an der ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
sowie an den zur Durchführung des Vorhabens erforderlichen fach­
lichen Fähigkeiten des Förderungswerbers keine Zweifel bestehen. 

(2) Eine solche Förderung darf außerdem erst gewährt werden, 
wenn die Durchführung des Vorhabens auf Grund eines Finanzierungs­
planes gewährleistet erscheint. Hiebei ist davon auszugehen, daß 
der Förderungswerber, für den sich aus der Verwirklichung des 
Vorhabens rechnerisch erfaßbare Vorteile ergeben, hiezu nach 
Maßgabe dieser Vorteile und seiner wirtschaftlichen Leistungs­
fähigkeit einerseits sowie des an der Durchführung des Vorhabens 
bestehenden Interesses des Bundes andererseits auch finanziell 
beiträgt. 

M ehr f ach e F ö r der u n g 

§ .';"'. Vor Gewährung einer Förderung ist die Höhe jener Mittel 
zu erheben, um deren Gewährung für dieselbe Leistung der För­
derungswerber bei einem anderen Organ des Bundes oder einem 
anderen Rechtsträger, einschließlich der Gebietskörperschaften 
angesucht hat oder ansuchen will oder die ihm von diesen bereits 
gewährt oder in Aussicht gestellt wurden. 
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U b e r p rUf u n g dur c h 0 r g a n e 
des B und e s 

§ Li 5. Vor der Gewährung einer Förderung nach § /:-: Z 1 und 2 
hat sich das haushaltsleitende Organ je nach Lage des Falles aus­
zubedingen, daß sich der Förderungswerber verpflichtet, Organen 
des Bundes die ÜberprUfung der DurchfUhrung des Vorhabens durch 
Einsicht in die BUcher und Belege sowie durch Besichtigung an 
Ort und Stelle zu gestatten, ihnen die erforderlichen AuskUnfte 
zu erteilen und Uber die DurchfUhrung des Vorhabens unter Vorlage 
einer zahlenmäßigen Nachweisung innerhalb zu vereinbarender Frist 
zu berichten. 

Begrenzung 

§ !.,c. Übersteigt die beabsichtigte Förderung im Einzelfall 
den Betrag von zwei Millionen Schilling, so darf sie erst nach 
Herstellung des Einvernehmens zwischen dem Bundesminister fUr 
Verkehr und dem Bundesminister fUr Finanzen gewährt werden. 

F ö r der u n g der Aus b i I dun g 
zu seemännischen Berufen 

§ /;7. (1) Eine Beitragsleistung nach § 41 Z 3 darf nur dann 
zuerkannt werden, wenn sich der Bewerber zum Offizier des Decks­
oder Maschinendienstes oder zum Kapitän ausbilden läßt, sofern 
die Ausbildung an einer international anerkannten Seefahrts­
schule erfolgt. 

(2) Eine Beitragsleistung nach § 41 Z 3 stellt eine teil­
weise VergUtung fUr die während der Ausbildungszeit gemachten Auf­
wendungen fUr Unterkunft, Verpflegung, Schulgeld und Lehrmittel 
sowie fUr die Versicherungsprämien fUr die Kranken- und Unfall­
versicherung dar. 
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(3) In Fällen, in denen dies zur Erreichung des Förderungs­
zweckes notwendig erscheint, darf !Ur eine Beitragsleistung 
nach § lj·1 Z 3 auch ein VorschuB gewährt werden. 

R ü c k z a h 1 u n g von Gel d z u wen -
dungen 

§ 48. Bei Gewährung von Förderungen ist vorbehaltlich sonstiger 
bürgerlich-rechtlicher Ansprüche des Bundes die Rückzahlung einer 
Geldzuwendung gemäß § 41 Z 2 und 3 zuzüglich einer Verzinsung in 
Höhe von 7,3 % vom Tage der Auszahlungen für den Fall vorzusehen, daß 

1. das die Förderung gewährende Organ des Bundes über wesentliche 
Umstände getäuscht oder unvollständig unterrichtet worden ist 
oder 

2. das geförderte Vorhaben durch ein Verschulden des Empfängers 
der Förderung nicht oder nicht rechtzeitig durchgefUhrt 
werden kann oder durchgefUhrt worden ist oder 

3. die Förderungsmittel widmungswidrig verwendet werden oder 
den Erfolg des Vorhabens sichernde Auflagen oder Bedingungen 
aus Verschulden des Empfängers der Förderung nicht einge­
halten werden oder 

4. vorgesehene Berichte nicht erstattet, Nachweise nicht beige­
bracht oder Uberprüfungen nicht ermöglicht werden. 
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V I I I. A b s c h n i t t 

Gerichtliche Strafen fett 

See rau b 

§ 49. (1) Wer gegen eine Person Gewalt anwendet oder sie ge­
fährlich bedroht (§ 74 Z 5 StGB), um sich eines Seeschiffes, 
seiner Ladung oder einer auf dem Schiff befindlichen Person zu 
bemächtigen, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestim­
mung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Hat die Tat den Tod eines Menschen oder schwere Körper­
verletzungen (§ 84 Abs. 1 StGB) einer größeren Zahl von Menschen 
zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu 
fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod einer größeren Zahl von 
Menschen nach sich gezogen, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu 
zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. 

See r ä u b e r t u m 

§50. Wer ein Seeschiff ausrüstet oder fUhrt oder auf einem 
Seeschiff Dienst leistet, das zum Seeraub bestimmt ist, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

N ö t i gun gei n e s Vor g e set z t e n 

§ 51. (1) Ein Besatzungsmitglied, das den Kapitän oder einen 
anderen Vorgesetzten mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung 
an einer Dienstverrichtung hindert oder zu einer Dienstverrich­
tung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, im Falle 
einer schweren Nötigung (§ 106 StGB) jedoch mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
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(2) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn der Kapitän oder 
der andere Vorgesetzte zu der Dienstverrichtung, an der er gehin­
dert wird, ihrer Art nach nicht berechtigt ist oder die Dienst­
verrichtung, an der er gehindert wird, gegen strafgesetzliche 
Vorschriften verstößt. 

M i ß h a n d 1 u n gei n e s Vor g e set z t e n 

§ 52. (1) Ein Besatzungsmitglied, das den Kapitän oder einen 
anderen Vorgesetzten an Bord oder im Dienst am Körper verletzt 
oder an der Gesundheit schädigt, tätlich mißhandelt oder mit 
einer Mißhandlung bedroht, ist, wenn die Tat nicht nach einer 
anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Wer bei der Tat eine Waffe oder ein anderes Mittel bei 
sich führt, um den Widerstand einer Person zu überwinden oder 
zu verhindern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. 

M e u t e r e i i m S chi f f s die n s t 

§ 53. (1) Wer eine der in den §§ 51 und 52 mit Strafe bedroh­
ten Handlungen gemeinsam mit anderen begeht, ist, wenn die Tat 
nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe be­
droht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, im Falle 
einer schweren Nötigung (§ 106 StGB) jedoch mit Freiheitsstrafe 
von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Der Anführer ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, im Falle einer schweren Nötigung (§ 106 StGB) 
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
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Ver w e i ger u n g des Geh 0 r sam s 

§ 54. (1) Ein Besatzungsmitglied, das gemeinsam mit anderen 
gegenüber dem Kapitän oder einem anderen Vorgesetzten trotz Ab­
mahnung im Ungehorsam verharrt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer an der Tat als Anführer teilnimmt oder wer bei der 
Tat eine Waffe oder ein anderes Mittel bei sich führt, um den 
\'1iderstand einer Person zu überwinden oder zu verhindern, oder 
wer den Vorgesetzten tätlich mißhandelt, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

M i ß b rau c h der G e wal t dur c h 
den Vor g e set z t e n 

§ 55. Ein Vorgesetzter, der im Dienst auf einem Seeschiff, 
mi t dem Vorsatz, dadurch eine an Bord befindliche Person 
zu schädigen, die ihm zustehende Gewalt mißbraucht, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 

P f I ich t ver let z u n gin B e z i e -
h u n gau f S chi f f s u r k und e n 

§ 56. (1) Wer als Kapitän oder Besatzungsmitglied in Ausübung 
seines Dienstes in einer vorgeschriebenen Schiffsurkunde ein 
Recht, ein Rechtsverhältnis oder eine Tatsache fälschlich beur­
kundet oder unter Ausnützung der ihm durch seinen Dienst gebote­
nen Gelegenheit eine falsche Urkunde dieser Art herstellt oder 
eine echte verfälscht, ist, wenn er mit dem Vorsatz handelt, daß 
die Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis des Rechtes, des Rechts­
verhältnisses oder der Tatsache gebraucht werde, wenn die Tat 
nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe be­
droht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
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(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine vorgeschriebene Schiffs­
urkunde, die ihm vermöge seines Dienstes anvertraut oder zugäng­
lich ist, vernichtet, beschädigt oder unterdrückt, wenn er mit 
dem Vorsatz handelt, zu verhindern, daß sie im Rechtsverkehr zum 
Beweis eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder einer Tat­
sache gebraucht werde. 

M i ß ach tun g b e hör d 1 ich e r 
A n 0 r d nun gen 

§ 57. Wer, wenn auch nur fahrlässig, ein Seeschiff einer von 
der zuständigen österreichischen Behörde verfügten Beschlagnahme, 
Versteigerung oder Enteignung entzieht oder die Verwendung eines 
Seeschiffes für die Versorgung des Landes in Krisenzeiten verei­
telt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 
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I X. A b s c h n i t t 

Verwaltungsstrafen i\:tt 

S t r a f b e s tim m u n gen 

§ 58. (1) Einer Verwaltungsübertretung, auch yjenn ö_ie 'rat im 

Ausland begangen wurde, macht sich schuldig und ist mit einer 

Geldstrafe bis zu 100 000 S zu bestrafen, wer gegen die Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes oder'4er auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen verstößt. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, WCi' 

1. ohne Zulassung zur Seeschiffahrt die österreichi:..,che 

Seeflagge führt (§ 3 Abs. 1); 

2. ohne Zulassung zur Seeschiffahrt auf die üsterI'(;j_cüiscl1e 

Nationali tät eines Seeschiffes hinweist (§ :5 AtiS. ? 

dritter satz); 

3. als Eigentümer eines österreichischen Seeschifies,~ie 

Seeflagge eines anderen Staates führt (§ 3 Abs. , ); 

4. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes üE:ssell 

Namen bzw. den Namen des Registerhafens "Wien" aicllt dll 

den im § 4 Abs. 1 und 3 bzw. § 12 Ahs. 1 angefü~lrten 

Stellen oder nicht in der im § 4 Abs. 4 genannten Art 

anbringt; 

5. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes eine 

Ä,nderung des Namens ohne Genehmigung des Buno.8srrdniste r .-:· 

für Verkehr vornimmt (§ 4 Abs. 5); 
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6. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes nicht 
dafür Sorge trägt, daß der Seebrief stets an Bord mit­
geführt wird (§ 7 Abs. 4); 

7. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes im 
Falle des Erlösehens bzw. des Widerrufes der Zulassung 
nicht binnen sechs Wochen den Seebrief dem Bundesmini­
sterium für Verkehr zurückstellt (§ 10 Abs. 9); 

8. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes ohne Genel~i­
gung des Bundesministers für Verkehr Reedereiflaggen oder 
-zeichen führt (§ 3 Abs. 4); 

9. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes nicht für 
dessen Ausrüstung, Bemannung und Verproviantierung sorgt 
(§ 16 erster Satz); 

10. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes die vorge­
schriebene Besatzungsstärke nach Befähigung und Zahl 
nicht einhält (§ 28 Abs. 4); 

11. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes eine Person 
ohne die im § 29 Abs. 1 vorgesehene ärztliche Untersuchung 
oder ohne die im § 29 Abs. 3 vorgesehene Genehmigung an­
heuert bzw. einsetzt; 

12. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes eine Person 
ohne entsprechenden Befähigungsausweis gemäß §§ 31 Abs. 1, 
32 Abs. 1 oder 33 Abs. 1 anheuert bzw. einsetzt; 

13. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes gegen die 
Versorgung der an Bord befindlichen Personen im Krankheits­
fall (§ 35), gegen die angemessene Verproviantierung und 
Verköstigung der an Bord befindlichen Personen (§ 36) oder 
gegen die Versorgung der Besatzung mit geeigneten Quartier­
räumen und ausreichenden Gegenständen des persönlichen Be­
darfes (§ 37 Abs. 1) sowie gegen die in den hiezu erlassenen 
Verordnungen enthaltenen Bestimmungen verstößt; 
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1 ;+. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes di0 ;;)ce­
flagge eines anderen staates führt (§ ;) Aos. 1); 

15. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes die Befenls­
gewalt nicht selbst ausübt (§ 20 Abs. 1 und 2); 

-10. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes d.ie ihm 
gegenüber einem österreichischen Konsul obliegen.~e H€ldt:­

und. Auskunftspflicht verletzt (§ 24); 

1'1. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes gegen die 
Verpflichtung, daß sich die zum Ausweis für das 3eeschifl, 
die Schiffsbesatzung, die Fahrgäste und die Ladung erfor­
derlichen Papiere an Bord befinden (§ 25) sowie gegen ~i~ 
in den hiezu erlassenen Verordnungen enthal tenen Be~)tiT!J­
mungen verstößt; 

18. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes ßegen die 
Dun obliegenden strafrechtlichen Befugnisse hinsich-clich 
der Festnahme und Verwahrung von an Bord befin;ilichen 
Personen, der Einhaltung des damit verbundenen Verfanrellb 
und der allfälligen Übergabe an die Behörden des n8cüsten 
angelaufenen Küstenstaates verstößt (§ 26); 

1~. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes üie im 
§ 27 Abs. 1 vorgesehene Eintragung von Geburten und stel'·oe·­
ftlllen im SChiffstagebuch nicht vornimmt bzw. da,~ in 

§ 27 Abs. 2 geregelte Verfahren in Sterbefijllen nient e~n­
hält; . 

20. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes.die vorge­

schriebene Besatzungsstärke nach Befähigung und Zahl nieh-i.; 
einhält (§ 28 Abs. 4); 
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a~8 KapltHn eines 5sterreichischen Seeschiffes eine Person 

ohne die im § 29 Abs. 1 vorgesehene ärztliche UntersucLung 

oder ohne die im § 29 Abs. 3 vorgesehene Genehmigung anheuert 

bzw. einsetzt; 

a:s Kapitän eines ~sterreichischen Seeschiffes gegen die 

F':=Licht zur Führung einer l'Iusterrolle in der im § 30 v':Jrgo­

seh~:men ,d,rt sowie gegen die in den hiezu erlassenen Vej'ord-­

m ... ngen e~lthal tenen Bestimmungen verst5ßt; 

23. al~ Kapitän eines 5sterreichischen Seeschiffes eine Fez'sen 

O:i~l':e er.-~~,,:,:~_:·e:~henden Bei::::higungsausweis gemäß §§ 31 At.s.:, 

je:. J;"Js. 'i und, 33 Abs. 1 anheuert bzw. einsetzt; 

,,-/,. alE: Kapicän eines 5sterreichischen Seeschiffes gegen d:e 

ilersorgung der an Bord befindlichen Personen im Kranl\.hci ts­

lal~ (~ 35) und gegen die angemessene VerproviantierunG -Lmd. 

verKöstigung der an Bord befindlichen Personen (§ 36) ::Olt:i!:} 

gegen '::Lie in den hiezu erlassenen Verordnungen enthaltenen 

Besthunungen verst5ßt; 

25. LÜS hitglied der Besatzung eines österreichischen Seesc~1iffe[3 

g2t;,-;n die ihm obliegende Übernarillle der Pflichten l.UlU .3cfug­

niss~= ,3.e8 Kapitäns verst5ßt (§ 20 Abs. 3); 

, . - '-'" . 

.<. { • 

s:iJ:::. ohne entsprechenden Befähigungsaus'I.'leis geIlibB §§ Y", Abr. ':, 

32 A~s. 1 ~nd 33 Abs. 1 auf einem österreichischen SeA~chiff 

C:lül'le'.lern bzV!. einsetzen lä.ßt; 

als an Bord eines österreichischen Seeschiffes befindl~c:ie 

h:;rbon die Am'/eisungen des Kapitäns nicht befolgt, die von 

_~hI;'! ;;:~E''' A,ufrechterhal tung der OrdntL."lg an Bord 80\-,'ie ZUT ',i(:::.'­

mci~ung einer Gefahr fUr die kBrperliche Sicherheit deI 

\.) -----,-
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(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Be­
hörde nicht zu ahnden, wenn sie den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden Handlung bilden. 

(4) Wurde gegen ein Besatzungsmitglied eines österreichischen 
Seeschiffes ein Verwaltungsstrafverfahren wegen einer Verwaltungs­
Ubertretung gemäß Abs. 1 eingeleitet, so ist der Eigentümer als 
Vertreter bzw. Zustellungsbevollmächtigter im Sinne der §§ 10 
und 26 AVG 1950 anzusehen. Dies gilt nicht, wenn das Besatzungs­
mitglied im Einzelfall eine andere Person mit dem Wohnsitz im 
Inland als Vertreter bzw. Zustellungsbevollmächtigten im Sinne 
der §§ 10 und 26 des AVG 1950 bevollmächtigt. 

(5) Die Durchführung eines Verwaltungs strafverfahrens gemäß 
Abs. 1 steht der Erlassung und Vollstreckung eines Bescheides, 
mit dem der Auftrag erteilt wird, einen den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes zuwiderlaufenden Zustand zu beseitigen, nicht 
entgegen. 

(6) Die wegen Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundes­
gesetz eingehobenen Strafgelder fließen. dem Bund zu und sind 
zur Fürsorge für Seeleute zu verwenden. 

S t r a f b e hör d e 

§ 59. (1) Das Amt für Schiffahrt (§ 31 des Schiffahrtspoli­
zeigesetzes, BGBI.Nr. 91/1971) ist für Verwaltungsstrafverfahren 
nach diesem Bundesgesetz zuständig. 

(2) Gegen Bescheide des Amtes für Schiffahrt ist die Berufung 
an den Bundesminister für Verkehr zulässig. 
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x. A b s c h n i t t 

Übergangsbestimmungen 

§ 60. (1) Die nach den bisherigen Rechtsvorschriften er­
teilten Bewilligungen zur Führung der Flagge der Republik 
Österreich zur See ersetzen die Zulassung zur Seeschiffahrt 
nach diesem Bundesgesetz. 

(2) Den Eigentümern österreichischer Seeschiffe gemäß Abs. 1 
ist von Amts wegen ein Seebrief auszustellen. 

• 

fett 
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X I. A b s c h n i t t 

Änderung bestehender Rechtsvorschriften 

§ 61. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes werden 
nachstehende Gesetze geändert. 

1. Das Vierte Buch des Handelsgesetzbuches, Gesetzblatt 
für das Land Österreich Nr. 86/1939, in der Fassung 

fett 

des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Handels­
gesetzbuches über das Seefrachtrecht, dRGBl. 1937 I S 891, 
wie folgt: 

a) § 545 hat zu lauten: 

"§ 545 
Der Sab1ffer kann, selbst wenn das Gegenteil ver­

einbart ist, vom Reeder jederzeit aus dieser Funktion 
enthoben werden. Die Rechte aus dem Arbeitsvertrag 
werden hiedurch nicht berUhrt." 

b) § 553 Abs. 5 hat zu lauten: 

"Ein Schiffer, der wegen Krankheit oder Verletzung 
im Ausland zurückgeblieben ist, kann mit seiner Ein­
willigung und der des behandelnden Arztes oder des 
Bundesministeriums für Verkehr in sein Heimatland über­
führt werden. Ist der Schiffer aUßerstande, die Zu­
stimmung zu erteilen, oder verweigert er sie ohne 
berechtigten Grund, so kann sie nach Anhörung eines 
Arztes durch das Bundesministerium für Verkehr ersetzt 
werden." 

c) ~ 553 Abs. 11 hat zu lauten: 

"Bei Streit zwischen dem Schiffer und seinem Reeder 
über die Krankenfürsorge entscheidet vorläufig das 
Bundesministerium für Verkehr." 
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d) In § 660 hat an die Stelle des Betrages "1 250 Reichs­
mark" der Betrag von "10 000 S" zu treten. 

e) § 675 hat zu entfallen. 

f) § 749 Abs. 3 hat zu lauten: 
"Gegen den Verteilungsplan ist Einspruch beim Bundes­
ministerium für Verkehr zulässig. Das Bundesministerium 
für Verkehr entscheidet nach Anhörung der Beteiligten 
endgültig über den Einspruch und eine etwaige andere 
Verteilung. Beglaubigte Abschrift der Entscheidung ist 
dem Reeder vom Bundesministerium für Verkehr mitzuteilen. tI 

g) § 754 Nr. 10 hat zu lauten: 

"10. die Beiträge zur Sozialversicherung der SChiffsbesatzung. 1I 

h) § ',6<3 !'-lr. 2 nat zu lauten: 

"2. die aus den Dienst- und Heuerverträgen herrührenden For­
derungen der Schiffsbesatzung (§ 754 Nr. 3) sowie die 
Beiträge zur Sozialversicherung der Schiffsbesatzung, 
die im letzten Jahr vor der Einleitung des zur Verteilung 
führenden Verfahrens fällig geworden sind;" 

i) § 770 hat zu lauten: 

,,§ 770 
Die im § 754 unter Nr. 10 bezeichneten Forderungen stehen 

allen übrigen Forderungen von Schiffsgläubigern ohne Rück­
sicht auf die Zeit ihrer Entstehung nach, soweit sie nicht 

unter § 768 Nr. 2 fallen." 
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2, Das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, BGB1.Nr. 99/1952, 
wie folgt: 

In § 1 Abs. 4 haben an die Stelle der Worte Ilbei der 
Binnenschiffahrt" die Worte "bei der Schiffahrt (Binnen­
und Seeschiffahrt) 11 z.u treten. 

3. Das Bundesgesetz zur Erfüllung des Internationalen Uberein­
kommens von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See, 
der Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See sowie des 
Internationalen Freibord-Ubereinkommens von 1966, BGBl.Nr. 
382/1972, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 611/1977, 
wie folgt::'; 

a) § 1 Abs. 4 hat zu lauten: 

"(4) Österreichische Seeschiffe sind Seeschiffe, die zur 
Seeschiffahrt zugelassen sind." 

b) § 11 Abs. 1 bis 3 haben zu lauten: 

U(1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes - ausgenommen 
für Verwaltungsstrafverfahren - ist der Bundesminister fUr 
Verkehr. 

(2) Das Amt für Schiffahrt (§ 31 des Schiffahrtspolizei­
gesetzes, BGB1.Nr. 91/1971) ist fUr Verwaltungsstrafverfahren 
nach diesem Bundesgesetz zuständig. 

(3) Gegen Bescheide des Amtes für Schiffahrt ist die 
Berufung an den Bundesminister für Verkehr zulässig." 

c) In § 11 erhalten die Abs. ~ bis 5 die Bezeichnung 4 bis 6-. 
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X I I. A b s c h n i t t 

Außerkrafttreten bestehender Rechtsvorschriften fett 

§ 62. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verlieren 
alle Rechtsvorschriften, die Gegenstände betreffen, die in diesem 
Bundesgesetz geregelt sind, ihre Wirksamkeit. Dazu gehören be­
sonders nachstehende Rechtsvorschriften, soweit sie bis zum In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes noch in Geltung standen: 

1. der Artikel VII des Politischen Navigationsediktes vom 
25. April 1774 samt den dazugehörigen Kundmachungen. Zirkularen 
und Erläuterungen, 

2. die Verordnung des Marineministeriums vom 19. Oktober 1863, 
betreffend die Einführung eines neuen Formulars für Musterrollen 
zum Gebrauche der österreichischen Kauffahrteischiffe langer 
Fahrt und der Küstenfahrt, RGBl.Nr. 88, 

3. das Gesetz vom 15. Mai 1871, betreffend die Aichung der 
Seehandelsschiffe, RGBl.Nr. 43, mit der Verordnung des Handels­
ministeriums vom 10. Mai 1891, RGBI.Nr. 59. 
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4. die Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Handols 

im Einvernehmen mit den königlich ungarischen Ministerion der 

Finanzen und des Handels vom 23. März 1881, RGBl. Nr. 35, wo­

durch eine neue SChiffamani.f'es·;:;ordnung .arlassen wird, in de:' 

Fassung der Verordnungen der Ministerien !Ur Finanzen und das 

Hr-,.dels vom 12. Jänner 1884, RGB1. Nr. 9, und vom 8. Juni le~~8, 

RGBl. Nr. 101, 

,. die Verordnung des Handelsministerlums vom 1. September 1883, 

nGBl. Nr. 143, womit Sicherheitsvorschriften tur Seeschiffe, 

welche Reisende befördern, erlassen werden, in der Fa~~ung 

der Verordnung des Hande1sministerl~s vom 15. September 1885, 

RGB1. Nr. 133, 

6. die Verordnung des Handelsministerl~8 vom 25. September 1885 

Uber die FUhrung des Schiffstagebuches an Bord der österreichi­

Bchen Seehande1sschltfe der weiten Fahrt und der großen KUsten­

fahrt, ROB1. Nr. 140, 

7. das Gesetz vom 23. Februar 1907, betreffend die UnterstUtzung 

.:.hd NaJl'lr.e lI.nd die FVrderung ddS Schiffbaues, RGß1. Nr. 44, 

in der Fassung der Verordnung des Handelsministeriums und des 

Finanzministeriums vom 3. Juli 1907, RGB1. Nr. 157, 

8. die Verordnung des Hande1sm1n1stera vom 5. August 1916, RGB1. 

Nr. 246, betreffend die Betörderung von Waren zw1echen aus­

ländischen Häten aowie die Uberlaaaung von Schiltaraum an das . 
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9. das Bundesgesetz vom 16. Februar 1932, betreffend Seeschi!!­

fahrtsvorschriften, ferner Steuer- und CebUhrenbe!re1ungen 

fUr österreich1sche Seesch1ffahrtsunternehmungen (Seeschif!­

fahrtagesetz), BGB1. Nr. 69, 

10. die Verordnung des ~undeBDlinisters fUr Handel und Verkehr 

im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler vom 14. M~i 1932, 

betreffend Best1JD!Dungen Uber SoedienstbUcher, BGB1. Nr. 13.3, 

11. das Bundesgesetz vom 17. Juli 1957 Uber das Recht zur FUbrung 

der Flagge der Republik Österreich zur Soe, BOB1. Nr. 187, 

1n der Fassung der Bundesgesetze BaBl. Nr. 133/1960 und 

BGB1. Nr. 266/1972, 

12. die Verordnung des Bundesministers fUr Verkehr vom 5. November 

1973 betreffend die Seesch1ffahrt (Seeschiffahrts-Verordnung), 

BGBl.Nr. 625, 1n der Fassung der Verordnungen BGB1.Nr. 446/1976 

und BGB1.Nr. 159/1978. 
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X I I I. A b s c h n i t t 

Inkrafttreten 

§ 63. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1981 
in Kraft. 

fett 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können 
bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden. Diese Verordnungen dürfen frühestens mit dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 
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X I V. Ab s c h n i t t 

Vollziehung 

64. ru t der V')llziehung dieses Bw;.'icsgesetzef-~ ist 

1.~ünsiGhtl.ic}: des § B Abs. 5 die Bundesregierung; 

·15.e,sicDtlich der §,§ 5 und 10 .'\hs. 2 Z 9 der Bundes-

1Jünist2r für Ve1:'!::ehr im Einvernehmen mit dem Bur:d21'-

IJinister :für Auswti.rtige Angelegenhei tc;n; 

>. hinsic1Jtlich der §§ 20 und 28 Abs. 1 7. 3 und l~ ('er 

"!3undesndnister für Verkehr im Einvernehmen D'it ':lern 

::··\,undesminister fUr S8ziale Verwal tung; 

fett 

4. hinsichtlich des § 25 Abs. 2 Z 2, der §§ 26, 27 Abs. 2 

und 61 Z 1 der Bundesminister für Verkehr im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Justiz; 

;>. .:t:Lnsichtli.ch des § 27 Abs. 1 G€r Bun:.i.e.s:winister 

fOr VerkeL.r im Einvernehmen mit dem Bundesminister .;:.';i1" 

Inneres; 

'. ;-;ü\.S:L chtlic!J des § 35 der Blmdesminicter für Verkebr im 

:~invernehmen mit dem Bundesminister fi..i.:c Gesundhcd.t und 

'('. l' hls.icht:2..icb der ~§ 39 bis 48 der Bundesminl ster fiir 

i.Terlcenr im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr 

(7) T'Ut dp1' lTollziehung der übrigen Bestimmungen dieses 

Bundes[;0,,:otzes ist der Bundesminister für Vprkehr betrau·:-;. 

" 
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GegenUberstellung der gesetzlichen Bestimmungen in der geltende:; 
und in der Fassung des Entwurfes 

geltende Fassung neue Fassung 

Handelsgesetzbuch 

§ 545 
Der Schiffer kann, selbst wenn 

das Gesenteil vereinbart iat, je­
derzeit von dem Reeder entlassen 
werden, jedoch unbeschadet seines 
Anspruchs auf Entschädigung. 

§ 553 Abs. 5 
Ein Schiffer, der wegen Krank­

heit oder Verletzung i. Ausland zu­
rUckgeblieben ist, kann mit seiner 
Einwilligung und der des behandeln­
den Arztes oder des Seemannsamts 
nach einem deutschen Hafen UberfUhrt 
werden. Ist der Schiffer auBerstand~ 
die Zustimmung zu erteilen, oder 
verweigert er sie ohne berechtigten 
Grund, so kann sie nach Anhörung 
eines Arztes durch das Seemannsamt 
des Aufenthaltsorts ersetzt werden. 

§ 553 Abs. 11 
Bei Streit zwischen dem Schiffer 

und seinem Reeder über die Kranken­
fUrsorge entscheidet vorläufig das 
Seemannsamt, das zuerst angerufen 
wird. 

§ 61 Z 1 lit. a Seeschiffahr 

§ 545 
Der Schiffer kaml, selbst .,.H: 

das Gegenteil verein.bart -+ 
Reeder jederzeit aus dieser 
enthoben werden. Die Rechtt:;c·. 
Arbei tsvertrag werden hiedur'::; ::. 
berUhrt. 

§ 61 Z 1 1i t" b SeeschiffHhY'T: 7 

§ 553 Ahs. 5 
Ein SChiffer, der wegen 

oder Verletzung im Ausland 
blieben ist, kann mIt ':,e::.r:, .. 
11gung und der des behktJH~.f: ,l.·'~'" ,;:' 
tes oder des Bundesmin:; 
Verkehr in sein Halma. ,-, . 
werden. Ist der SchIffer ,:~U!· 
die Zustimmung zu erteiJ .. C't.\ 

weigert er sie ohne 
Grund, so kann sie flad'~ 
nes Arztes durch dal:;. 
um für Verkehr ersetzt"'it! 

§ 61 Z 1 1it. c Seeschif 

§ 553 Ahs. 1·\ 
Bei Streit zwischen ~'Cl~"" . 

und seinem Reeder' Ube~" dü! L 
fürsorge entscheidet v,,)~<~ 
Bundesministerium für Verk. 
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§ 660 
In jedem Fall haftet der Ver­

frachter fUr jede Packung oder Ein­
heit bis zu einem Höchstbetrag von 
1 250 Reichsmark, wenn nicht der 
Ablader die Art und den Wert des 
Gutes vor dem Beginn der Einladung 
angegeben hat und diese Angabe in 
das Konnossement aufgenommen worden 
ist. 

§ 675 
stirbt ein Reisender, so ist der 

Schiffer verpflichtet, in Ansehung 
des an Bord befindlichen Reiseguts 
des Verstorbenen das Interesse der 
Erben nach den Umständen des Falles 
in geeigneter Weise wahrzunehmen. 

§ 749 Abs. 3 
Gegen den Verteilungsplan ist 

Einspruch bei demjenigen Seemanns­
amte zulässig, welches nach Be-

§ 61 Z 1 lit. d Seeschiffahrtsgese~z 

§ 660 
In jedem Fall haftet der VerfraCtl­

ter fUr jede Packung oder Einheit bis 
zu einem Höchstbetrag von 10 000 S~ 
wenn nicht der Ablader die Art und 
den Wert des Gutes vor dem Beginn r 
Einladung angegeben hat und 01(:1:'>2' !', 

gabe in das Konnossement aUfgenomm,::', 
worden ist. 

§ 61 Z 1 lit. e Seeschiffc~rrtsge~~ . 

§ 27 Abs. 2 Seeschiffahrtsg~s0tz 
(2) Stirbt jemand an Bord. ,;; 

österreichischen Seeschiffes, S0 

die von dem Verstorbenen tue ~s. 
Gegenstände vom Kap! tän in \?1:nE'~;., c'. 

ventar zu verzeichnen ~.d, Jt18.\': ," 

vom Verstorbenen mi tgeführt;;,~ 1~~ t ;;1; 
willige Verfügungen eint'" ~~ieder C:. ' 

zu verfassen, in der An;sa i,: ':)L 

äußere Form, gegebenenfaLLs Ü'~~':: ,':'~ 
die Seitenanzahl und den Zei 
der Errichtung der letztwi.ll 
fUgungen enthalten sein n:USS8!L. 
Inventar und die Niedersc~11,r~, 4,' ~.~ _t"J, 

auch von einem wei teren r'1itgl,~ ::( 
Schiffsbesatzung zu untersehr,:' 'j':,~:, 
Sowei t letztwillige VerfügUY'lg'0"f' '>', 

schlossen sind, dürfen sie nicr't '., .. 
öffnet werden. Vorhandene GpgerL{ .. , i 

und letztwillige Ver,fügur!gel~ ~'1fJ l ", 

storbenen, das Inventar und d:Le C;,it 
derschrift sind zu verwahren UXI(:l 
ehestens dem nächsten öster";:·e" r:l;1 <> 

sehen Konsul zu übergeben. 

§ 749 Ah7; ~:3 

Gegen den VerteiI ungsp:; a~'.l .L • _.' {' 
spruch beim Bundesmi ~"üH'll:r" i 

Verkehr zUlässig.. Dah Bt;F1C~~; , • 
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kanntgabe des Planes zuerst ange­
gangen werden kann. Das Seemannsamt 
entscheidet nach Anhörung der Be­
teiligten endgültig, unter Aus­
schluß des Rechtswegs, über den 
Einspruch und eine etwaige andere 
Verteilung. Beglaubigte Abschrift 
der Entscheidung ist dem Reeder vom 
Seemannsamte mit tunlichster Be­
schleunigung mitzuteilen. 

§ 754 
10. die Forderungen, welche der 

Berufsgenossenschaft nach 
den Vorschriften über die 
Unfallversicherung und der 
Versicherungsanstalt nach 
den Vorschriften über die 
Invalidenversicherung gegen 
den Reeder zustehen. 

§ 768 
2. die aus den Dienst- und 

Heuerverträgen herrührenden 
Forderungen der Schiffsbe­
satzung (§ 754 Nr. 3); 

§ 770 
Die im § 754 unter Nr. 10 be­

zeichneten Forderungen stehen allen 
übrigen Forderungen von Schiffs­
gläubigern ohne Rücksicht auf die 
Zeit ihrer Entstehung nach. 

rium für Verkehr entscheidet nach An­
hörung der Beteiligten endgültig über 
den Einspruch und eine etwaige andere 
Verteilung. Beglaubigte Abschrift der 
Entscheidung ist dem Reeder vom Bun­
desministerium für Verkehr mjtzutei­
len. 

§ 61 Z 1 lit. g Seeschiffahrtsgesetz 

§ 754 
10. die Beiträge zur Sozialver­

sicherung der Schiffsbesat­
zung. 

§ 61 Z 1 lit. h Seeschiffahrtsgesetz 

§ 768 
2. die aus den Dienst- und Heuer­

verträgen herrührenden F Q.J:'­

derungen der Schiffsbesatzilllg 
(§ 754 Nr .. 3) sowie die Bei­
träge zur Sozialversicherung 
der Schiffsbesatzung, dü: 
letzten Jahr vor der Einlei. 
des zur Verteilung führenden 
Verfahrens fällig geworder. 
sind; 

§ 61 Z 1 1it. i Seeschiffahrtsgesetz 

§ 770 
Die im § 75Lt unter Nr" 10 1.d~;,,, 

neten Forderungen stehen aIJ en tihrj~, 
gen Forderungen von Schiffsgläubi 
ohne Rücksicht auf die Zei 
stehung nach, soweit sie nicht 
§ 768 Nr. 2 fallen. 
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Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz 

§ 1 

(4) bei der Binnenschiffahrt auf 
allen Schiffen, schwimmenden Anlagen 
und Geräten sowie bei den binnen­
schiffahrtseigenen Anlagen, Einrich­
tungen und Hilfsbetrieben, die aus­
schließlich oder überwiegend Zwecken 
von Binnenschiffahrtsunternehmungen 
dienen, und zwar auch dann, wenn sie 
sich ganz oder teilweise an Land be­
finden, einschließlich der Regiebau­
ten, ausgenommen jedoch Werften, die 
nicht nur einer Schiffahrtsunterneh­
mung dienen, 

§ 61 Z 2 Seeschiffahrtsgesetz 

§ 1 

(4) bei der Schiffahrt (Binnen-­
und Seeschiffahrt) auf allen Schif­
fen, schwimmenden Anlagen und Gerä­
ten sowie bei den binnenschiffah.ct·s­
eigenen Anlagen, Einrichtungen und 
Hilfsbetrieben, die ausschließlich 
oder überwiegend Zwecken von Binnen­
schiffahrtsunternehmungen d1enen, und 
zwar auch dann, wenn sie sich ganz 
oder teilweise an Land befinden, ein­
schließlich der Regiebauten, ausge­
nommen jedoch Werften, die nicht nur 
einer Schiffahrtsunternehmung 11 er(:~n, 

Erfüllungsgesetz 

§ 1 

(4) Österreichische Seeschiffe 
sind Schiffe, denen das Recht zur 
Führung der Flagge der Republik 
Österreich zur See verliehen wurde. 

§ 11 

(1) Behörde im Sinne dieses Bun­
desgesetzes ist das Amt für Schiff­
fahrt (§ 31 des Schiffahrtspolizei­
gesetzes, BGBl.Nr. 91/1971), soweit 
nicht der Bundesminister für Verkehr 
oder eine Klassifikationsgesell­
schaft zuständig sind. Das Amt für 
Schiffahrt ist auch für Verwaltungs­
strafverfahren zuständig. 

§ 61 Z 3 lit. a Seeschiffahrtsgesptz 

§ 1 

(4) Österreichische Seeschiffe 
sind Seeschiffe, die zur Seeschiff­
fahrt zugelassen sind~ 

§ 61 Z 3 1i t .. b ,md c Seeschiffat"b>­
gesetz 

§ 11 

(1) Behörde im Sinne dieses Bun-.. 
desgesetzes - ausgenommen für Ver­
wal tungsstrafverfahren _. ist der Bun­
desminister für Verkehr. 

(2) Das Amt für Schiffahrt (§ 31 
des Schiffahrtspolizeigesetze3, '9GB1" 
Nr. 91/1971) ist für VerwaltungsstrC'x"­
verfahren nach diesem Bundesge.~>etz .zu·~· 
ständig. 
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(2) Gegen Bescheide des Amtes 
für Schiffahrt ist die Berufung an 
den Bundesminister für Verkehr zu­
lässig. 

(3) Zur Erlassung von Verord­
nungen sowie zur Erlassung von Be­
scheiden gemäß §§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 
und 4 ist der Bundesminister für 
Verkehr zuständig. 

(4) Die Kosten für die Mühewal­
tung der Klassifikationsgesell­
schaften, einschließlich der in 
§ 3 Abs. 1 genannten Überprüfungen, 
Untersuchungen, Besichtigungen, An­
markungen, Ausstellung von Zeugnis­
sen sowie für die Gutachten sind vom 
Reeder zu tragen. 

(5) Hat die Behörde wegen eines 
österreichischen Seeschiffes eine 
Amtshandlung im Ausland durchzufüh­
ren, so hat der Reeder die Kosten 
der Reise als Barauslagen (§ 76 AVG 
1950) zu ersetzen. 

(3) Gegen Bescheide des Amtes für 
Schiffahrt ist die Berufung an den 
Bundesminister für Verkehr zulässig. 

(4) ••• 

(5) ••• 

(6) ••• 
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E r 1 ä u t e run gen 

All g e m ein e r T eil 

I 

In der österreichischen Gesetzgebung ist die zivil- und 

handelsrechtliche Seite der Seeschiffahrt durch das Vierte 

Buch des Handelsgesetzbuches (HGB), das Gesetz über die ein­

getragenen Rechte an Schiffen und Sch~sbauwerken vom 

15. November 1940, dRGBl. I S 1499, und die Schiffsregister­

ordnung vom 19. Dezember 1940, dRGBl. I S 1591, geregelt. Die 

verwaltungsrechtliche Regelung dieser Materie ist derzeit un­

zureichend; die Ursache hiefür liegt in der zögernden Ent­

wicklung einer Seeschiffahrt unter österreichischer Flagge seit 

Ende des Zw:dten Weltkrieges. Aus der Zeit vor 1945 gilt noch das 

Seeschiffahrtsgesetz, BGBl.Nr. 69/1932, welches aber im wesent­

lichen nur eine Reihe von Verordnungsermächtigungen enthält. 

Diese Verordnungen sind mit Ausnahme einer einzigen, nämlich der 

Verordnung betreffend Bestimmungen über Seedienstbücher, BGB1. 

Nr. 133/1932, nlcht erlassen worden. Die Ausnutzung der Verord­

nungsermächtigungen ist im Hinblick auf die mangelhafte Deter­

minierung verfassungsrechtlich nicht mehr zulässig. Nach 1945 
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wurden aus verwaltungsökonomischen Erwägungen zunächst solche 

verwaltungsrechtliche Regelungen getroffen, die zur Aufnahme 

einer Seeschiffahrt unerläßlich waren. Es sind dies ua. das 

Bundesgesetz über das Recht zur Führung der Flagge der Republik 

Österreich zur See (Seeflaggengesetz),BGBl.Nr. 187/1957, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBl.Nr. 133/1960 und BGBl.Nr. 266/ 

1972 , das Internationale Übereinkommen von 1960 zum Schutz des 

menschlichen Lebens auf See und der Regeln zur Verhütung von 

Zusammenstößen auf See, BGBl.Nr. 380/1972, das Internationale 

Freibord-Übereinkommen, BGBl.Nr. 381/1972, das zur Erfüllung 

dieser internationalen Übereinkommen ergangene Bundesgesetz, 

BGBl.Nr. 382/1972 (Erfüllungsgesetz), das Übereinkommen von 1972 

über die internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen 

auf See, BGBl.Nr. 529/1977, das Bundesgesetz, BGBl.Nr~ 611/1977, 

mit dem das Erfüllungsgesetz geändert wird, das Übereinkommen 

über die Hohe See, BGBl.Nr. 246/1974, das Internationale Über­

einkommen zur Verhütung der Verschmutzung der See durch Öl, 

BGBl.Nr. 574/1975, das Übereinkommen zur Erleichterung des inter·­

nationalen Seeverkehrs, BGBl.Nr. 592/1975, sowie die Seeschiff­

fahrts-Verordnung, BGBl.Nr. 625/1973, in der Fassung der Verord­

nungen BGBl.Nr. 446/1974 und BGBl.Nr. 159/1978. 

Durch die Erlassung des Seeflaggengesetzes wurde der er.ste 

Schritt zu einer Gesamtkodifikation des österreichischen Seere=htes 

3/ME XV. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 71 von 123

www.parlament.gv.at



- 3 -

vorgenommen. Der durch dieses Gesetz beabsichtigte Anstoß zum 

Aufbau einer österreichischen Handelsschiffahrt blieb jedoch 

zunächst unbeachtet. Einige wenige Unternehmen, die nach 1957 

gegründet wurden, mußten sehr bald teils wegen Kapitalmangels, 

teils wegen Fehlens der notwendigen internationalen Geschäfts­

verbindungen den Betrieb einstellen. Dies änderte sich erst ab 

1970, als durch den Einsatz einiger kleiner, gebrauchter See­

schiffe ein bescheidener Anfang zur Gründung einer österrelchi­

sehen Handelsschiffahrt gemacht wurde. Ab dem Jahre 1972 kam es 

vorübergehend zu einem Einsatz einer größeren Anzahl von in 

deutschen Seeschiffsregistern eingetragenen Seeschiffen, die 

auf Grund der damaligen Fassung des Seeflaggengesetzes öster­

reichischen Staatsbürgern unbemannt und nicht ausgerüstet zum 

Gebrauch (Nutzungsberechtigung) überlassen werden konnten. Diese 

Möglichkeit der Flaggenführung schien jedoch insofern proble­

matisch, als die österreichische Seeflagge - bedingt durch dip 

geringe rechtliche und wirtschaftliche Bindung der Schiffe an 

österreichische Reeder - einer bloßen Gefälligkeitsflagge nahe 

kam, und die vorwiegend wirtschaftlichen Vorteile nahezu aus­

schließlich bei den ausländischen Schiffseignern lagen. Durch 

die Novelle zum Seeflaggengesetz aus 1972 wurde daher der Ein­

satz dieser sogenannten "Bare-Boat-Charter"-Schiffe unter öster­

reichischer Flagge untersagt, sodaß das Flaggenrecht nur mehr 
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verliehen werden durfte, wenn das Eigentum am Schiff zu mehr 

als 75 % österreichischen Staatsbürgern zustand. 

Der derzeitige Flottenstand von acht Schiffen mit rund 

70 000 BRT, das sind rund 107 000 Tonnen Tragfähigkeit, läßt jedoch 

erkennen, daß österreichische Reeder in der Folge zum Erwerb 

von Schiffen übergingen, womit ein echter Kern für eine 

österreichische Handelsflotte geschaffen wurde. 

Auf Grund der Ermittlungen des Unterausschusses für Schiffahrt 

des Ausschusses für Verkehr und Nachrichtenwesen im Rahmen der 

wirtschaftlichen Landesverteidigung ist eine österreichische 

Versorgungsflotte mit einer Gesamttonnage von rund 200 000 BRT, 

das sind rund 300 000 Tonnen Tragfähigkeit, anzustreben. Durch 

Erlassung einesneuen und modernen Seeschiffahrtsgesetzes soll 

nunmehr eine einwandfreie Grundlage für den Betrieb österreichi­

scher Seeschiffe geschaffen werden. 
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II 

Der Entwurf des Seeschiffahrtsgesetzes gliedert sich in 

vierzehn Abschnitte. 

Im Ersten Abschnitt, der die Allgemeinen Bestimmungen ent­

hält, kommt vor allem den Vorschriften über die Maßnahmen zur 

Wahrung der Sicherheit und der immerwährenden Neutralität der 

Republik Österreich besondere Bedeutung zu. 

Im Zweiten Abschnitt soll die Zulassung zur Seeschiffahrt, 

die Löschung bzw. der Widerruf der Zulassung sowie die Verpflich­

tung zur Eintragung in das Seeschiffsregister festgelegt werden. 

Zur Sicherung einer ungestörten Produktion und zur Versorgung 

der Bevölkerung sowie sonstiger Bedarfsträger mit wichtigen 

Wirtschafts- und Bedarfsgütern soll die Zurücklegung des Rechtes 

zur Führung der österreichischen See flagge an die Genehmigung 

des Bundesministers fUr Verkehr gebunden werden. 

Im Dritten Abschnitt sind Sondervorschriften für Jachten 

vorgesehen. Nach der gegenwärtigen Rechtslage ist nämlich das 

Zulassungsverfahren mit erheblichen Kosten verbunden, so daß 

nur ein geringer Teil der österreichischen Jachteigner um die 

Verleihung der österreichischen See flagge ansucht. Die Möglich­

keit unter bestimmten Voraussetzungen technisch-nauti.sche 
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Sicherhei tspapiere für die See durch Dokumente der Binnensclüff­

fahrt zu ersetzen, wird die Kosten des Zulassungs verfahrens 

wesentlich verringern; es wird daher ein Ansteigen der unter 

österreichischer Seeflagge fahrenden Jachten enTartet. 

Die im Vierten, Fünften und Sechsten Abschnitt getroffenen 

Vorschreibungen betreffen Betrieb, Führmlg und Besatzu:le; ge-

werblich eingesetzter österreichischer Seeschiffe und '::ntspreCbJ?l: 

im wesentlj.chen den internationalen Gepflogenheiten auf d.iesen 

Gebieten. Durch die Aufnahme von Verordnungsermäcbtigungen "lol} 

die l'mglichkei t zur Schaffung detaillierter Regelungen in ':..~iescn 

Bereichen geboten werden. 

Die im Siebenten Abschnitt vorgesehene Regelung st(,llt etne 

sondergesetzliche Ermächtigung zur Vornahme von Förn.enm"cr ·':L,j,:: 

Bvndesmi tteln dar. Die Förderungen erfolgen in !msUbun.:~ der 

Privatwirtschaftsverwaltung (Artikel 17 Abs. 1 B-VG) , , . 
'·'lOOeJ 

di e Eigenart der zu fördernden Leistungen im besonderen r'a[> 

Bfdacht genommen wird und den Organen der Bundesverv,aJ ;~·.l.ng 

Richtlinien gegeben werden, nach denen diese Fördcrung;eD ,'",c1;,;:;hrfJ
] 

dürfen. Die geplanten Förderungsmaßnahmen sollen den ()sterrc ichi-

sehen Reedern, die durch die geographische Lage Österreich~; ge-

wisse Nachteile in Kauf nehmen müssen, den Erwerb von SeeschiJfcr' 

erleichtern; gleichzeitig soll der auf diese Vreise geschaffenE: 

, 
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Schiffsraum einen Beitrag zur wirtschaftlichen Landesverteidigunr.; 

leisten. Diesem Ziel dient auch die vorgesehene Förderung der 

Ausbildung zu seemännischen Berufen. 

Der Achte Abschnitt bietet die Möglichkeit ein Seestraf­

recht zu schaffen, zu dessen Einrichtung Österreich auf Grund 

der Ratifizierung des übereinkommens über die Hohe See ver­

pflichtet ist. Die vorgesehene Regelung beschränkt sich auf 

jene Strafbestimmungen, die als seeschiffahrtseigen neben den 

allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches unbedingt not­

wendig erscheinen. Zu diesen gehören Bestimmungen über den 

Seeraub, das Seeräubertum, die Ordnung des Seedienstes im 

Zusammenhang mit der Befehlsgewalt auf Seeschiffen sowie die 

Mißachtung behördlicher Anordnungen. 
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Im Neunten Abschnitt des Entwurfes sollen die Verwaltungs­

strafen geregelt werden. Die verwaltungsrechtlich strafbaren 

Handlungen zerfallen in fUnt Gruppen, nämlich in Verfehlungen 

die jedermann begehen kann, Verfehlungen des SchiffseigentUmers, 

Verfehlungen des Reeders, Verfehlungen des Kapitäns und Verfeh­

lungen der Besatzungsmitglieder. 

Die im Zehnten, Elften und Zwölften Abschnitt ent­

haltenen Bestimmungen sollen die im Zusammenhang mit dem 

Inkrafttreten des Seeschiffahrtsgesetzes erforderlichen Uber­

gangsregelungen treffen, die notwendigen Änderungen bestehen­

der schiffahrtsrechtlicher Vorschriften vornehmen sowie über­

holte Bestimmungen aus der Rechtsordnung ausscheiden. 

Der Dreizehnte und Vierzehnte Abschnitt enthalten den 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes und die Vollzugs­

klausel. 
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111 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung auf dem 

Gebiet der Seeschiffahrt grUndet sich auf Artikel 10 Abs. 1 Z 9 

B-VG (Verkehrswesen bezüglich der Schiffahrt)4 

Das Ausmaß der finanziellen Belastungen aus dem vorge­

schlagenen Bundesgesetz, welche aus der Gewährung von Förderungen 

zum Erwerb von Schiffen erwachsen, ist insofern kaum abzugrenzen 1 

als einerseits die Zahl der förderungswürdigen Bewerber derzelt 

nicht genau vorhergesagt werden kann und andererseits keine 

Verpflichtung des Bundes zu Förderungsmaßnahmen besteht. Der 

finanzielle Mehraufwand wird daher von der jeweiligen, jährlichen 

budgetären Vorsorge abhängig sein. Die Beitragsleistungen zu den 

Ausbildungskosten werden sich erfahrungsgemäß in engen Grenzen 

halten, so daß aus diesem Titel kein nennenswerter Mehraufwand 

zu erwarten ist. 
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B e s 0 n der e r T eil 

Zu § 1 

Diese Vorschrift bringt zum Ausdruck, daß sich der Geltungs­

bereich des vorliegenden Entwurfes nur auf österreichische See­

schiffe erstrecken soll. Die Qualifikation eines Seeschiffes 

als österreichisches wird durch die Zulassung zur Seeschiffahrt 

erworben. Nicht zugelassene Seeschiffe, wenn auch österreichi­

scher Provenienz, sollen daher nicht als österreichische See­

schiffe erfaßt werden. 

Zu § 3 

Im Artikel 4 des tlbereinkommens über die Hohe See wird be­

stimmt, daß alle Staaten, gleichgUltig ob KUsten- oder Binnen­

staaten, das Recht haben, Schiffe unter ihrer Flagge auf der 

Hohen See fahren zu lassen (Abs. 1). 

Nach Artikel 6 des Gesetzes, StGB1.Nr. 484/1919, das in 

diesem Belange nach Artikel 149 B-VG als Verfassungsgesetz gilt, 

besteht die Flagge der Republik Österreich aus drei gleichbreiten 

waagrechten Streifen, von denen der mittlere weiß, der obere und 

der untere rot ist. Dem Abs. 2 kommt somit lediglich deklatori­

sehe Bedeutung zu. 
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Die Bestimmungen des Abs. 3 sind in der internationalen 

Seeschiffahrt üblich und sollen daher in den vorliegenden Ent­

wurf übernommen werden. 

Im Abs. 4 ist in Ubereinstimmung mit der bestehenden 

Ubung in der Seeschiffahrt die Führung von Reedereiflaggen und 

-zeichen vorgesehen. Um Verwechslungen und Mißbräuche zu ver­

hindern, soll deren Führung an die Genehmigung des Bundes­

ministers für Verkehr gebunden werden. 

Zu § 4 

Der Abs. 1 bringt den Grundsatz zum Ausdruck, daß der 

Name eines Seeschiffes frei wählbar ist; er muß aus einer 

Wortbildung bestehen, der auch Ziffern beigegeben werden können 

(zB "Maria In). Die Verwendung von Ziffern oder Buchstaben, 

allein oder kombiniert, ist in der Handelsschiffahrt nicht üblich. 

Anstelle des Namens kann auch eine Devise gewählt werden, die 

meist aus zW9i oder mehreren Worten (zB ftViribus Unitis ft ) besteht. 

Die Bestimmung des !Rs. 2 soll dem Schutz der Neutralität 

und des Ansehens der Republik Österreich im Ausland dienen. 

Der Name selbst soll im Rahmen der Zulassung des Seeschiffes 

zur Seeschiffahrt festgelegt werden (siehe § 8 Aba. 2 Z 5). 
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Einziger Registerhafen im Sinne der Erklärung über die 

Anerkennung des Flaggenrechtes der Staaten ohne Meeresküste, 

Abkommen von Barcelona vom 21. April 1921, verlautbart im 

BGB1.Nr. 430/1924, ist Wien (Abs. 3). 

Die Bestimmung des Abs. 4 stimmt mit den entsprechenden 

Bestimmungen des Binnenschiffahrtsrechtes überein. 

Da die Festlegung des Namens im Rahmen der Zulassung des 

Seeschiffes zur Seeschiffahrt erfolgen soll, ist jede nach­

trägliche Namensänderung einer Genehmigung des Bundesministers 

für Verkehr zu unterwerfen (Abs. 5). 

Zu § 5 

Durch die in dieser Bestimmung vorgesehenen Maßnahmen 

soll vorgesorgt werden, daß durch österreichische Seeschiffe 

die Sicherheit und die immerwährende Neutralität des Staates 

nicht beeinträchtigt wird. Durch Verordnungen oder Bescheide 

soll daher das Befahren bestimmter Seegebiete, das AnlauJ.an 

bestimmter Häfen, die Beförderung bestimmter Güter oder 

Personen etc. verboten werden können. Auch kommt der Besetzung; 

zumindest wichtiger Schlüsselpositionen, auf österreichischen 

Seeschiffen durch österreichische Staatsbürger eine besondere 

Bedeutung zu. 
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Zu § 6 

Im Abs. 1 und Abs. 2 wird mittelbar auf die Schiffsregister­

ordnung verwiesen, wonach für ganz Österreich ein Seeschiffsre­

gister, und zwar beim Bezirksgericht Innere Stadt Wien, zu führen 

ist. Der allgemeine Gerichtsstand für Verfahren, die mit dem Er­

werb und dem Betrieb eines Seeschiffes zusammenhängen, soll daher 

auch weiterhin Wien sein. 

Zu Ahs. 2 ist festzuhalten, daß die Stpo nichts über die 

Ermittlung des Gerichtsstandes aussagt, wenn im Ausland eine 

der österreichischen Gerichtsbarkeit unterliegende strafbare 

Handlung begangen worden ist, der Täter aber in Österreich 

weder Wohnsitz noch Aufenthalt hat, noch hier betreten worden 

ist und auch nicht die Auslieferung erwirkt oder angeboten 

werden soll. Eine Lösung dieser Zuständigkeitsfrage über Ahs. 2 

des Entwurfes in Verbindung mit § 51 Abs. 1 stpo fUhrt nicht in 

allen Fällen zu befriedigenden Ergebnissen. Es soll daher in 

Anlehnung an § 54 Abs. 2 StPO, jedoch ohne die dort vorgesehene 

Notwendigkeit einer besonderen Gerichtsstandsbestimmung im 

Einzelfall, eine subsidiäre Zuständigkeit des sachlich in Be­

tracht kommenden Strafgerichtes am Sitze des Seeschiffsregisters 

geschaffen werden. 
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Zu § 7 

Nach Artikel 5 des Ubereinkommens Uber die Hohe See hat 

jeder Staat die Bedingungen festzulegen, unter denen er See­

schiffen seine Nationalität'gewährt, sie registriert und ihnen 

das Recht einräumt seine Flagge zu fUhren. Schiffe besitzen 

die Nationalität des Staates dessen Flagge zu fUhren sie be­

rechtigt sind. Zwischen dem Staat und dem Schiff muß eine echte 

Verbindung bestehen; insbesondere muß der Staat Uber die seine 

Flagge führenden Schiffe seine Hoheitsgewalt und Kontrolle in 

technischen, sozialen und Verwaltungsangelegenheiten tatsächlich 

ausüben. 

Die Regelung im Abs. 1 entspricht im wesentlichen den Be­

stimmungen des § 4 des Seeflaggengesetzes. Der Entwurf versucht 

neuerlich die Zulassung eines Seeschiffes zur Seeschiffahrt ob­

jektbezogen (Schiff) und subjektbezogen (Eigentümer) zu regeln_ 

wodurch die Ubertragung dieses Rechtes durch den Beliehenen auf 

eine andere Person oder ein anderes Schiff ausgeschlossen wird. 

Die in der Praxis bisher geUbte Verständigung des Seeschiffs­

registers von der Verleihung des Rechtes zur Führung der öster­

reichischen See flagge soll nunmehr durch die Verpflichtung zur 

Zustellung einer Bescheidausfertigung betreffend die Zulassung 

eines Seeschiffes zur Seeschiffahrt gesetzlich präzisiert werden. 

Im Ahs. 2 wird nun ausdrUcklieh festgestellt, daß bereits 

mit der bescheidmäßigen Zulassung zur Seeschiffahrt das Recht 

und die Pflicht zur FUhrung der See flagge verbunden ist, wobei 

der hierUber ausgestellten Urkunde (Seebrief) lediglich mehr 

ein Legitimationscharakter zukommt (Abs • .2). 
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Zu § 8 

Die Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen folgt im 

wesentlichen den Bestimmungen des Seeflaggengesetzes unter 

Anpassung an die Bestimmungen des Binnenschiffahrts-Konzes­

sionsgesetzes, BGBl.Nr. 533/1978, wodurch auf dem Gebiet des 

gesamten Schiffahrtsrechtes in dieser Hinsicht eine einheit­

liche Regelung Platz greifen soll. 

Im Abs. 1 Z 1 lit. abis d sind die persönlichen und eigen­

tumsrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen für natürliche Per­

sonen aufgenommen.. Die Bestimmungen über die Frage der Verläß­

lichkeit einer natürlichen Person (Abs. 1 Z 1 lit. b) sind 

wörtlich aus dem Binnenschiffahrts-Konzessionsgesetz übernommen. 

Die Aussage im Abs. 1 Z 1 lit. d sowie Z 2 bis 4 soll 

der Stärkung der eigenen Schiffahrtsunternehmen gegenüber 

möglichen Etablierungen ausländischer Kapitalträger dienen. 

Der Entwurf übernimmt Bestimmungen aus dem Seeflaggengesetz, 

die auch im Binnenschiffahrts-Konzessionsgesetz Aufnahme gefunden 

haben. Durch diese Regelung soll der ausländische Einfluß zwar 

beschränkt, jedoch nicht zur Gänze ausgeschaltet werden. 

Im Abs. 2 werden die wirtschaftlichen, technischen und 

sonstigen Bedingungen fUr die Zulassung eines Seeschiffes 

im Zusammenhalt mit den persönlichen Voraussetz\mgen zur 

schiffahrt festgelegt. Im Abs. 2. Z 1, der im wesent1ichen d(""~ 

geltenden Recht folgt, soll nunmehr ergänzend normiert werden, daß 
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nicht nur für die Aufnahme, sondern auch für die Fortführung 

des Schiffahrtsbetriebes ausreichende Mittel zur Verfügung 

stehen müssen, die zu mehr als 75 % österreichischer Provenienz 

zu sein haben. Im übrigen gelten auch hier die Ausführungen zu 

Abs. 1 Z 1 li t. d sowie Z Z. bis 4. Die Bestimrmmgm des Abs:....2 .l._2 

sollen ausschließen, daß Seeschiffe zur Seeschiffahrt zugelassen 

werden, die noch im Register eines anderen Staates eingetragen 

sind. Die Bestimmungen des Aba. 2 Z 3 bis 5 sollen verhind.ern~ 

daß das Ansehen der Republik Österreich im Auslande geschädigt 

wird. Durch die Bestimm.mgen des Abs. 2 Z 6 bis 8 soll sicherge­

stellt werden, daß das Seeschiff seetüchtig ist und den ent­

sprechenden technischen Anforderungen entspricht. Die Klassifi­

kation liegt im Interesse aller an der Seeschiffahrt beteiligten 

Kreise und wird durch vom Bundesminister für Verkehr gemäß § 2 

des Erfüllungsgesetzes anerkannte Klassifikationsgesellschaften 

vorgenommen. Darüber hinaus sind derzeit für das Seeschiff 

Sicherheitszeugnisse gemäß § 6 des Erfüllungsgesetzes, wir;: 

Internationales Freibord-Zeugnis, Sicherheitszeugnis für Fahrgast­

schiffe, Bau-Sicherheitszeugnis, Ausrüstungs-Sicherheitszeugnis, 

Sprechfunk-Sicherheitszeugnis bzw. Telegraphiefunk-Sicherheits-
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zeugnis fUr Frachtschiffe, Sicherheitszeugnis fUr Reaktor­

Fahrgastschiffe oder für Reaktor-Frachtschiffe auszustellen. 

Auch fUr die Ausstellung dieser Sicherheitszeugnisse sind 

gemäß § 3 des Irtullungsgesetzes Klassifikationsgesellschaften 

ermächtigt. Ober die Hauptabmessungen des Seeschiffes und das 

Vermessungsergebnis wird der Internationale Schiffsmeßbrief 

ausgestellt. Die einzelnen Bestimmungen Uber die Vermessung 

der Seeschiffe sind i. Internationalen Schiffsvermessungs-Über­

einkommen von 1969 enthalten. Diesem Obereinkommen, das inter­

national noch nicht in Kraft getreten 1st, ist Österreich 1975 

beigetreten. 

Im Abs. 4 wird eine Regelung angestrebt, die an sich ein 

Treuhandverhältnis nicht ausschalten, aber ausländische Treu­

geber verhindern soll. Da die Einschaltung eines Treuhändors 

durchaus gerechtfertigt sein kann, soll nur verlangt werden, 

daß auch der Treugeber die tur die Zulassung zur S~eschiffahrt 

geforderten Voraussetzungen zu erfüllen hat. Andererseits sollen 

diese Voraussetzungen aber auch auf den Treugeber. eines als 

Gesellschafter tätigen Treuhänders zutreffen. Schließlich soll 

in diesem Zusammenhang auch noch die Frage mehrfach verschach­

telter Gesellschaften geregelt werden. 

Durch die Bestt.aung des Abs. 5 soll die Mög~ichkeit ge­

schaffen werden, von den Voraussetzungen des Abs •. 1 Z 1 bis 4 

Ausnahmen zu genehmigen und ein geringeres Beteiligungsausmaß 

als ausreichend anzuerkennen. Diese Ausnahmen sollen jedoch 

nur dann gewährt werden, wenn dies die Bundesregierung als de~i 

österreichischen Seeschiffahrt förderlich feststellt. 
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Dip. Bestimmung des Abs. 6 soll eine kontinuierliche Kon-· 

trolle des Schiffahrtsbetriebes gewährleisten, zumal nicht nur 

fUr die Aufnahme, sondern auch fUr die Fortführung des Schiff­

fahrtsbetriebes (Abs. 2 Z 1) ausreichende wirtschaftliche Mittel 

gefordert werden; für die Beschaffung zusätzlicher finanzieller 

Mittel gelten die AusfUhrungen zu Abs. 2 Z 1. 

Zu § 9 

Diese Bestimmung soll die Verbindung zwischen der Zu­

lassung eines Seeschiffes zur Seeschiffahrt und dessen Ein­

tragung in das Seeschiffsregister herstellen. FUr die Berech­

tigung zur Führung der Seeflagge ist jedoch schon der Zulassungs­

bescheid ausreichend, weshalb der Registrierung im $eeschLffs­

register bloß der Charakter einer Dokumentation privater Rechte 

am Seeschiff zukommt. 

Zu § 10 

Während das Seeflaggengesetz lediglich eine Reihe von 

Entziehungstatbeständen anfUhrt, bei deren Gegebensejn das 

Recht zur FUhrung der Seeflagge entzogen werden muß, versucht 

der Entwurf den internationalen und praktischen Gepflogenheiten 

3/ME XV. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 87 von 123

www.parlament.gv.at



- 19 -

folgend den Verlust der Seeflagge rechtlich so zu regeln, 

daß die Zulassung zur Seeschiffahrt und damit das Recht zur 

Führung der Seeflagge in bestimmten Fällen erlischt (Abs. 1), 

in gewissen anderen Fällen zu widerrufen ist (Abs. 2). Die 

Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 sollen es dem Berechtigten er­

möglichen, zur Vermeidung eines Widerrufes gewisse Handlungen 

bis zur Entscheidung über den Widerruf bzw. innerhalb der vor­

gesehenen Fristen nachzuholen. 

Im Abs. 6 soll geregelt werden, daß das Erlöschen der 

Zulassung zur Seeschiffahrt infolge Zurücklegung des Rechtes 

zur Führung der Seeflagge nicht Platz greift, wenn gewisse 

Voraussetzungen (Versorgungssicherung und finanzielle Förderung 

des Schiffes) eine derartige Zurücklegung als nicht im Interesse 

der Wirtschaft bzw. des Staates gelegen rechtfertigen. Diesfall~ 

kann nur im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr aus­

nahmsweise eine Zurücklegung erfolgen. 

Im Abs. 7 ist vorgesehen, daß nicht nur der Wi.derruf t 

sondern auch das Erlöschen einer Zulassung mit Bescheid auszu­

sprechen ist. 
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Zu § 11 

Wie schon im Allgemeinen Teil erwähnt, war es unter anderl?m 

eine Hauptaufgabe des Entwurfes Sondervorschriften fUr Jachten 

zu erlassen. Jachten sollen gemäß § 2 Z 2 und 6 Fahrzeuge fÜr 

Sport- und Vergnügungs zwecke sein, die nach ihrer Größe. Bauart 

und Ausrüstung für Fahrten auf See verwendet werden können und 

damit die Qualifikation eines Seeschiffes besjtzen. Grundsätzlich 

sollen auch für diese Seeschiffe die Bestimmungen des gesamt.en 

Entwurfes gelten, soweit deren Anwendung durch ~ nicht aus­

d.rücklich negiert wird. Der Entwurf geht hiebei von der Voraus­

setzung aus, daß nur ein Minimum seiner gesetzlichen Vors~hriftEm 

auf Jachten Anwendung finden solle. Das findet vor allem dari_n 

seinen Ausdruck, daß Eigentümern von Jachten für die Zulassung 

ein vereinfachtes Verfahren eingeräumt und der damit verbundene 

Kostenaufwand wesentlich reduziert wird. 

Zu § 12 

Im Aba. 1 ist insofern eine Erleichterung hinsichtlich der 

Anbringung des Namens vorgesehen, als dieser nur am Heck ange­

bracht werden muß, auf den beiden Seiten des Buges angebracht 

werden kann. 
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Im Abs. 2 wird versucht, Eigentümern von Motorbo0+.en, di~ 

diese hauptsächlich auf österreichischen Binnengewässern ver­

wenden, aus KostengrUnden die Möglichkeit zu bieten, bei 

kurzfristigem und fallweisem Einsatz auf See, als Namen jenes 

amtliche Kennzeichen weiterzuverwenden, welches ihnen auf 

Grund der mit Bundesgesetz, BGBI.Nr. 535/1978, auf Gesetzes­

stufe gehobenen Verordnung des Bundesministers für Handel und 

Verkehr, betreffend die Einführung des Nummernzwanges für 

Motorfahrzeuge auf österreichischen Binnengewässern, BGBI. 

Nr. 352/1927, zugewiesen worden ist. 

Zu § 13 

Auch diese Bestimmung geht von der Vorstellung aus, Jachten 

die Zulassung zur Seeschiffahrt weitgehend zu erleichtern (Abs81). 

Im Abs. 2 wird analog zu § 8 Abs. 2 festgelegt, welche 

Zeugnisse zur Zulassung von Jachten erforderlich sind. Derzeit 

beschränken sich diese Voraussetzungen auf das Ausrüstungs­

Sicherheitszeugnis und den Meßbrief gemäß Seeschiffahrts­

Verordnung. 
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Im Abs. 3 wird ebenfalls aus KostengrUnden der Versuch 

unternommen, für Eigentümer von Jachten bestimmter Größ~, nie 

diese nur kurzzeitig auf See einsetzen wollen, insofern eine 

Erleichterung zu schaffen, als die erwähnten technischen Zeug­

nisse durch das Schiffspatent gemäß der mit Bundesgesetz, 

BGBl.Nr. 535/1978, auf Gesetzesstufe gehobenen Verordnung des 

Bundesministers für Handel und Verkehr, betreffend die Zulassung 

von Schiffen der Binnenschiffahrt zum Verkehre, BGBl.Nr. 120/ 

1936, ersetzt werden können. 

Zu § 14 

Diese Bestimmung soll lediglich dem Bundesministerium 

für Verkehr die formlose Führung der zur Seeschiffahrt zuge­

lassenen Jachten in einem Verzeichnis auferlegen. Diesem Ver­

zeichnis kommt kein Öffentlichkeitscharakter zu, doch ist 

jedermann, der ein rechtliches Interesse glaubhaft machen kann, 

berechtigt, Auskunft über die Person des Eigentümers, das Kellll~ 

zeichen und die technischen Daten der Jacht zu erhalten. 

Zu § 15 

Diese Bestimmung soll den schon seit Jahren vom Motorboot­

Sportverband für Österreich (MSVÖ) und vom Österreichischen 
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Segelverband (ÖSV) geäußerten Wunsch realisieren, die Führer 

von Jachten nach entsprechender Ausbildung und Ablegung von 

Prüfungen mit einem amtlichen Befähigungsausweis auszustatten. 

Die entsprechende Regelung, insbesondere über Art, Form und 

Inhalt der Befähigungsausweise, Voraussetzungen zur Zulassung 

zur Prüfung, Durchführung der Prüfungen und Bestellung der 

Prüfungskommissäre, soll im Verordnungswege getroffen werden. 

Zu § 16 

Die vorgesehene Verpflichtung des Reeders für die Aus­

rüstung, Bemannung und Verproviantierung eines österreichischen 

Seeschiffes zu sorgen, ging von der Vorstellung aus, eine 

ordnungsgemäße Abwicklung der Betriebsführung zu garantieren. 

Zu § 17 

Auch hier geht der Entwurf von der Vorstellung aus, daß 

das österreichische Seeschiff nicht nur rechtlich, sondern 

auch wirtschaftlich an einen Betrieb zu binden ist, dessen 

Führung vom Inland aus erfolgt. 
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Zu § 18 

Diese vorgesehene Versicherungspflicht des Reeders 1.1 egt 

sowohl im Interesse der Schiffsgläubiger als auch der Benutzpr 

des Schiffes. 

Zu § 19 

Die internationale Praxis der Seeschiffahrt rUckt die 

Vercharterung von Handelsschiffen immer mehr in den Vordergrunct. 

Gegen die Vercharterung eines bemannten und ausgerUsteten öster­

reichischen Seeschiffes auch an Ausländer ist nichts einzuwendpn, 

da der österreichische EigentUmer weiterhin die effektive Ver­

fügungsgewalt besitzt. Bei Nichteinhaltung dieser Voraussetzuncr 

wUrde die wirtschaftliche Verbindung zwischen Eigentüm8r und 

Speschiff verloren gehen und die See flagge nicht mehr dem öster­

reichischen Eigentümer, sondern dem Ausländer zugute kommen und 

damit den Charakter einer bloßen Konvenienzflagge erreichen. 
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Zu § 20 

Durch diese Vorschrift soll der Kapitän als für da~ öste""'­

reichj~che Seeschiff Verantwortlicher bestimmt werden. Ihm ob­

Ijegt alleIn die nautische Führung des Seeschiffes. 

Zu § 21 

Du!'ch di ese Bestimmung soll der Kapitän für den sAPtiichtjv<'n 

Zustand des österreichischen Seeschiffes verantwortlich gemacr-l t 

werden. Das gilt jedoch nur insoweit, als der Reed0r djese Ver­

pj'lichtungen nicht übernimmt (Aba. 1) .. 

Weiters soll festgelegt werden, daß der Kapltän be:i ullmitt;pi­

barer Gefahr seine Anordnungen erforderlichenfalls mit den anp;e-

messenen, uner1~äf3]_tchen Zwangsmitteln durchsptzen };~ann. DJ.f?S wi r·:: 

insbesondere in Fällen der Panlk zutreffen. Maßnahmen ctü.'s~r Art 

müssen dem Kapitän schon unter dem Gesichtspunkt des entscb'Jl'ii-· 

gpnden Notstandes (§ 10 StG) zugebilligt werden. Dadurch wir~ 

schließlich ein be::::tehender Schuldausschließungsgruf1d in. ehH"n 

Rechtfertigungsgrl.tnd umgewandelt (Abs. 2) .. 

Zu § 22 

Durch diese Vorschrift soll bestimmt werdfm, flaB der 

Kc pt tän für die Ordnung an Bord verantwortlich t st. Si (" rngf~l 1: 
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im weiteren die Folgeleistungspflicht der Besatzung und aller 

übrigen Personen an Bord, wie Fahrgäste, und derjenigen Per-

sonen, die in irgendeiner Eigenschaft an Bord eines österr~ichisch0n 

5eAschiffes für dessen Belange angestellt oder bescnäftigt sind. 

Zu § 23 

Die Verpflichtung des Kapitäns zur Hilfeleistung in Seenot 

war erstmals in den Artikeln 11 und 12 des von Österreich rati­

fizierten Übereinkommens vom 23. September 1910 zur einheit­

lichen Feststellung bestimmter Regeln über Hilfeleistung und 

Bergung in Seenot, RGBl.Nr. 33/1913, und Artikel 234 Z 11 

des Staatsvertrages von St. Germain, BGBl.Nr. 303/1920, sowie 

im Protokoll vom 27. Mai 1967 zu diesem Übereinkommen enthalien. 

Eine weitere Verpflichtung findet sich auch im Artikel 12 des 

Übereinkommens über die Hohe See. 

Zu § 24 

Da Österreich über keine eigenen Seehäfen verfügt, ist es 

für die Überwachung und Kontrolle seiner Hochseeflotte auf 

tatkräftige Mitwirkung seiner diplomatischen und hauptsächlich 

konsularischen Vertretungen im Ausland angewiesen. Aus diesem 

Grund ist es von großer Wichtigkeit, daß die österreichischen 
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Konsuln in den Seehäfen allen mit der österreichischen See­

schiffahrt im Zusammenhang stehenden Vorkommnissen besondere 

Aufmerksamkeit schenken und hierüber das Bundesministerium für 

Verkehr als Aufsichtsbehörde in Kenntnis setzen. Allerdings 

soll der Kapitän den Kontakt erst dann herstellen müssen, wenn 

ihm genügend Zeit nach Maßgabe der Betriebsabwicklung zur Ver­

fügung steht. 

Zu § 25 

Von den zur Zeit in der Seeschiffahrt verwendeten Tage­

büchern ist das Schiffstagebuch das wichtigste. Es gibt Auf­

schluß über den Zustand des Schiffes, die Ausrüstung, die Ladung, 

die Sicherheitsvorkehrungen, den Reiseverlauf, besonders aber 

über Vorkommnisse, die den Reiseverlauf beeinflussen. Bei Un­

fällen am Schiff bzw. der Ladung sollen die Eintragungen die 

Art und Schwere des Unfalles sowie diejenigen Maßnahmen klar 

erkennen lassen, die zur Minderung vorhandener oder zur Abwen­

dung weiterer Schäden getroffen wurden. 

Ebenfalls von großer Wichtigkeit ist das Maschinentagebuch, 

das sich hauptsächlich mit den technischen Vorkehrungen am See­

schiff befaßt, sowie das Funktagebuch, in welches der gesamte 

Funkverkehr einzutragen ist. Zu nennen wären weiterhin unter 

anderem noch das Öltagebuch, das Peilfunkbuch und das Deviations­

tagebuch. 

Die entsprechende Regelung über die Führung der Tagebücher, 

die Eintragungen und deren Uberwachung soll im Verordnungswege 

getroffen werden. 
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Die hier angeführten Tagebücher sind ebenso wie alle 

übrigen Schiffsurkunden durch die Strafbestimmung des § 58 

dieses Gesetzentwurfes geschützt. 

Zu § 26 

Diese Bestimmung soll die neue Fassung des § 86 Abs. 2 

StPO berücksichtigen. Im Abs. 2 wird der Forderung des 

Artikel 5 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

Rechnung getragen, wonach der Verwahrte in möglichst kurzer 

Frist und in einer ihm verständlichen Sprache über die Gründe 

seiner Festnahme und über die gegen ihn erhobenen Beschuldi­

gungen unterrichtet werden muß. Die Begrenzung dieser Frist 

wurde im Hinblick auf die Formulierung des § 177 Abs. 2 StPO 

("unverzüglich") gewählt. 

Die Übergabe einer gemäß Abs. 1 in Verwahrung genommenen 

Person an die zuständigen Behörden eines angelaufenen Küsten­

staates soll auch dann zulässig sein, wenn diese Person die 

österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Eine derartige 

Übergabe ist keine Auslieferung, weil die Person ja bereits 

durch das Einlaufen des Schiffes in das Küstengewässer eines 

staates in dessen Hoheitsbereich gelangt. Da Österreich kein 

Küstenstaat ist, ist eine unmittelbare Ubergabe an die zur 

Strafverfolgung zuständigen österreichischen Behörden nicht 
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möglich. Zumindest müßte ein Staat um die Bewilligung der 

Durchlieferung im Luftweg ersucht werden. Eine Übers teIlung 

im Luftweg von einem Schiff auf See nach Österreich wird aber 

schon aus wirtschaftlichen Erwägungen kaum je in Betracht 

gezogen werden können. Auch Artikel 3 des 4. Zusatzprotokolls 

zur Europäischen Menschenrechtskonvention steht der Übergabe 

~ Österreichers, der gemäß Abs. 1 in Verwahrung genommen 

worden ist, an die Behörden des Küstenstaates nicht entgegen, 

weil hier von einer "Ausweisung" nicht gesprochen werden kann. 

Häufig wird vielmehr der Übergabe an die Behörden des Küsten­

staates ein Ersuchen Österreichs um Auslieferung dieser Person 

folgen, immer aber wird diese Übergabe einer Abschiebung des 

Betroffenen nach Österreich oder einer freiwilligen Einreise 

nach Österreich nicht entgegenstehen. 

Da wirtschaftliche Erwägungen eine Kursänderung des 

Schiffes im Hinblick auf eine gemäß Abs. 1 festgenommene Person 

in der Regel ausschließen werden, wird der Kapitän nur be­

schränkt darüber entscheiden können, ob er die betroffene 

Person den Behörden eines Küstenstaates übergibt, aus dem die 

Auslieferung nach Österreich erwirkt werden kann, oder den 

Behörden eines Staates, bei dem dies voraussichtlich nicht 

möglich ist. Das Recht des KUstenstaates wird wohl in der Regel 

nicht zulassen, daß in seinem Hoheitsgebiet, zu dem K.üstel1-
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gewässer und Hafen ja gehören, eine Person wegen strafbarer 

Handlungen angehalten wird, ohne daß die Behörden des Küsten­

staates hievon verständigt werden. 

Ähnliche Erwägungen sind auch beim Verbot an den Kapitän 

anzustellen, den gemäß Abs. 1 in Verwahrung Genommenen den 

Behörden des nächsten angelaufenen Küstenstaates zu übergeben, 

wenn der Betroffene dort eine erheblich strengere Behandlung, 

als er von österreichischen Behörden zu erwarten hätte, be­

fürchten müßte oder wenn zu erwarten wäre, daß sein Leben und 

seine Freiheit aus Gründen der Rasse, der staatsangehörigkeit, 

der Religion, der politischen Überzeugung oder der sozialen 

H(~rkunft gefährdet wäre. In diesem Fall kann es der Kapitän 

dem Betroffenen allenfalls zur Wahl stellen, freiwillig an Bord 

zu bleiben oder den Behörden des Staates übergeben zu werden. 

Allenfalls wird wohl auch der Kapitän in Erwägung der Gefähr­

lichkeit des Täters auf dem Schiff einerseits und der dem 

Betroffenen drohenden Gefahr im Falle einer Anzeige und Übergabe 

an die Behörden des Küstenstaates andererseits nur das Verlassen 

des Schiffes gestatten können, ohne an die Behörden Anzel.ge zu 

erstatten (Abs. 5). 
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Zu § 27 

Die vorgesehene Eintragung von Geburten und Sterbe fällen 

in das Schiffstagebuch ist keine Beurkundung im Sinne der 

personenstandsrechtlichen Vorschriften, sondern lediglich ein 

Beweismittel für eine Eintragung in ein österreichisches Per­

sonenstandsbuch (Abs. 1). 

Hat der Verstorbene auch letztwillige Verfügungen mit 

sich geführt, so sollen diese nicht nur verwahrt, sondern auch 

darüber eine Niederschrift aufgenommen werden, aus der Angaben 

über die Art und die näheren Umstände der letztwilligen Ver­

fügungen, soweit diese ersichtlich sind (etwa über die Seiten­

anzahl und über das Datum), hervorgehen müssen (Abs. 2). 

Zu § 28 

Die derzeit in den Bescheiden über die Verleihung des 

Rechtes zur Führung der Seeflagge aufgenommenen quantitativen 

und qualitativen Vorschreibungen über die Besatzung eines See­

schiffes haben sich in der Praxis bewährt. In Übereinstimmung 

damit ist vorgesehen, daß die Besatzung eines österreichischen 

Seeschiffes (Abs. 2 und 3) nach Zahl und Befähigung ausreichen 

muß, um die im Abs. 1 Z 1 bis 4 angeführten ranggleichen Voraus-
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setzungen zu erfüllen. Die Besatzungsstärke soll so wie bisher im 

Bescheid über die Zulassung des Seeschiffes unter Berücksich­

t1gung dessen Art, Größe und Fahrtbereiches aufgenommen wer-

d,m (Abs. 4). 

In der Vorschreibung nach Abs. 6 soll nicht der Ersatz 

eines rechtswidrig zugefügten Schadens geregelt werden, sondern 

bJd3 der Ausgleich für einen Vermögensnachteil, der durch einen 

enteignungsähnlichen Hoheitsakt eingetreten ist. 

Zu § 29 

Diese Regelung steht in Übereinstimmung mit dem Überein­

kommen Nr. 73 über die ärztliche Untersuchung der Schiffsleute 

der Internationalen Arbeitsorganisation vom 29. Juni 1946. Der 

Bundesminister für Verkehr soll ermächtigt werden. durch Ver­

ordnung die Art der ärztlichen Untersuchung, die Angaben, die' 

das ärztliche Zeugnis zu enthalten hat, sowie die Gül tj.gkei ts­

dauer der Zeugnisse vorzuschreiben. 

Zu § 30 

Die Musterrolle, die die Zusammensetzung der Schiffsbe­

satzung bescheinigt, ist eines der wichtigsten Borddokumente. 

Der Bundesminister für Verkehr soll ermächtigt werden, durch 

Verordnung Form und Inhalt der Musterrolle zu regeln. 
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Zu § 31 

Da Österreich derzeit keine eigenen Kapitäne und Schiffs­

offiziere ausbildet und demzufolge auch keine entsprechenden 

Befähigungszeugnisse ausstellt, setzt sich zwangsläufig die 

Besatzung österreichischer Seeschiffe meist aus ausländischen 

Staatsangehörigen bzw. aus Inhabern ausländischer Befähigungs­

ausweise zusammen (Abs. 1). 

Nach den vorgesehenen Bestimmungen des Abs. 2 sollen 

Befähigungsausweise für Kapitäne und Schiffsoffiziere, ausge­

nommen Schiffsfunker, als anerkannt gelten, wenn sie von der 

zuständigen Stelle eines Staates ausgestellt worden sind, der 

derzeit das Übereinkommen Nr. 53 über das Mindestmaß beruflicher 

Befähigung der SchiffsfUhrer und Schiffsoffiziere auf Handels­

schiffen der Internationalen Arbeitsorganisation vom 24. Okto­

ber 1936 ratifiziert und durchgeführt hat. 

Dem Bundesminister fUr Verkehr soll jedoch das Recht zu­

stehen, Befähigungsausweise anderer Staaten, die nicht dem 

Übereinkommen beigetreten sind, ausnahmsweise anzuerkennen 

(Abs. 3). 
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Die Befähigungsausweise für Schiffsfunker richten sich 

nach der mit Bundesgesetz, BGBI.Nr. 267/1972, auf Gesetzes­

stufe gestellten Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr 

und verstaatlichte Unternehmungen über Funker-Zeugnisse, BGBI. 

Nr. 139/1967. Danach darf unter anderem eine österreichische 

Schiffsfunkstelle (dazu gehört jede auf einem österreichischen 

Seeschiff vorhandene Funkstelle) nur betrieben werden, wenn der 

Funkdienst von einer Person ausgeübt wird, die Inhaber eines 

entsprechenden von der Obersten Fernmeldebehörde ausgestellten 

oder anerkannten Funker-Zeugnisses ist. Für die Schiffahrt 

sind die im § 3 lit. b Z 2 bis 6 leg. cit. angeführten Arten 

von Funker-Zeugnissen vorgesehen (Abs. 4). 

Zu § 32 

Ähnlich den Bestimmungen des § 31 Abs. 2 sollen die 

Befähigungsausweise für Vollmatrosen dann als anerkannt gelten, 

wenn sie von der zuständigen Stelle eines Staates ausgestellt 

worden sind, der derzeit das Übereinkommen Nr. 74 über die 

Befähigungsausweise der Vollmatrosen der Internationalen Arbel.ts­

organisation vom 29. Juni 1946 ratifiziert und durchgeführt 

hat (Abs. 2). 
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Auch hier steht dem Bundesminister für Verkehr das Recht 

21, Befähigungsausweise anderer staaten, die nicht dem Uberein­

k~)mmen beigetreten sind, ausnahmsweise anzuerkennen (Abs ~.2) 

sowie überhaupt Seeleute zuzulassen, sofern sie die für die 

Ausübung des Dienstes erforderliche praktische Erfahrung in 

hinreichendem Ausmaß besitzen (Abs. 4). 

Zu § 33 

Den Bestimmungen des Abs. 2 entsprechend sollen die Be­

fähigungsausweise für Schiffsköche dann als anerkannt gelten, 

wenn sie von der zuständigen Stelle eines Staates ausgestellt 

worden sind, der derzeit das Übereinkommen Nr. 69 über den 

Befähigungsnachweis für Schiffsköche der Internationalen 

Arbeitsorganisation vom 27. Juni 1946 ratifiziert und durch­

geführt hat. 

Auch hier steht dem Bundesminister für Verkehr das Recht 

zu, Ausnahmen zu gewähren, wenn ein Mangel an Schiffsköchen 

mit Befähigungsausweis besteht (Abs. 3). 

Zu § 34 

Auf Grund der Verordnung betreffend Bestimmungen über See­

dienstbücher können derzeit nur für österreichische Staatsbürger, 

die auf österreichischen Seeschiffen beschäftigt sind, Seedienst­

bücher ausgestellt werden. 
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Nunmehr soll vorgesehen werden, daß österreichische staats­

bürger, die sich auf einem österreichischen Seeschiff verheuern, 

zwingend mit einem Seedienstbuch zu versehen sind. Darüber 

hinaus kann einem österreichischen Staatsbürger bei Verheuerung 

auf ausländischen ~eeschiffen auf Antrag ein Seedienstbuch aus­

gestellt werden. Dieses Dokument soll dem Inhaber die Möglichkeit 

bieten, Art und Dauer seiner Tätigkeit auf Seeschiffen nachzu­

weisen. Der Bundesminister für Verkehr soll ermächtigt werden, 

durch Verordnung Bestimmungen über Form, Inhalt und Führung des 

Seedienstbuches zu erlassen. 

Zu §§ 35 bis 37 

Der Bundesminister für Verkehr soll durch die Bestimmungen 

der §§ 35, 36 und 37 ermächtigt werden, durch VerordnUk~g Vor­

schriften über die KrankenfUrsorge an Bord, über Verprovian­

tierung und Verköstigung der an Bord befindlichen Personen, 

über Anordnung, Größe, Bau, Ausstattung, Einrichtung und Instand­

haltung der Quartierräume sowie über die Versorgung der Besatzung 

mit Gütern des persönlichen Bedarfes zu erlassen. 

Zu § 38 

Diese Bestimmung sieht vor, daß Beschwerden von Besatzungs­

mitgliedern über Mängel hinsichtlich der Quartierräume etc. zu­

nächst beim Kapitän anzubringen sind (Abs. 1). 
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Findet der Seemann kein Gehör, so steht ihm die direkte 

Anrufung des Bundesministeriums für Verkehr zu (Abs. 2). 

Zu § 39 

Wie schon im Allgemeinen Teil ausgeführt, sollen sich die 

Bestimmungen über Förderungsmaßnahmen auf den Erwerb von See­

schiffen, die für die wirtschaftliche Landesverteidigung ge­

eignet sind, sowie auf die Ausbildung österreichischer Staats­

bürger zu seemännischen Berufen beziehen. 

Die Förderung der Ausbildung österreichischer Staatsbürger 

zu seemännischen Berufen soll bewirken, daß nach und nach die 

verantwortlichen Positionen der Schiffsbesatzungen, also Kapitäne 

und Schiffsoffiziere, mit Inländern besetzt werden. 

Zu §§ 41 und 42 

Der Neubau oder Kauf eines Seeschiffes, insbesondere eines 

solchen, das durch seine Größe für die wirtschaftliche Landes­

verteidigung geeignet ist, wird fast immer nur unter Inanspruch­

nahme von Bankkrediten erfolgen können. Bei Vorliegen einer 

Bundeshaftung werden derartige Bankkredite ohne größere Schwierig­

keiten zu erlangen sein. Der Ausarbeitung dieser gesetzliChen 
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Bestimmung wurden die Erfahrungen zugrunde gelegt, die man in 

der Schweiz bei der dort gehandhabten Förderung der Seeschiff­

fahrt gemacht hat. Danach sind der Schweiz in einer rund 

zwanzigjährigen Praxis aus derartigen Aktionen keine Kosten 

entstanden. 

Der Besuch einer Seefahrtschule ist für die Erlangung 

von Offizierspatenten unerläßlich. Da Österreich über keine 

Seefahrtschule verfügt und deren Einrichtung auch in 

Hinkunft nicht beabsichtigt ist, müssen sich österrejchische 

Interessenten an ausländische Seefahrtschulen begeben. Durch 

die Förderung soll eine teilweise Abgeltung der hiedurch ent­

stehenden höheren Aufwendungen ermöglicht werden. 

Zu § 43 

Nach Abs. 1 sollen staatliche Stützungsmaßnahmen nur 

subsidiär sein und der Förderungswerber die persönliche Eignung 

zur Durchführung des Vorhabens besitzen. 

Nach Aps. 2 5011 darüber hinaus die Förderung von einer 

entsprechenden Eigenleistung des Förderungswerbers abhängig 

sein. 
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Zu § 44 

Der hier vorgesehene Ermittlungsvorgang wird sich vor 

allem auf die Auskünfte des Förderungswerbers selbst zu 

stützen haben, dem in dieser Hinsicht eine unter Sanktion 

stehende Mitteilungspflicht aufzuerlegen ist (vergleiche 

§§ 45 und 48 Z 1). 

Zu § 45 

Durch die hier vorgesehene Regelung ist die erforderliche 

Kontrolle der zweckentsprechenden Verwendung des Förderungs­

betrages durch das fördernde Organ sichergestellt. Ferner soll 

die Verpflichtung des Förderungswerbers bzw. -empfängers zur 

Verwendungs- und Erfolgsnachweisung normiert werden. Die Ver­

pflichtung zur Auskunftserteilung müßte sich in einem solchen 

Fall nicht nur auf das in Aussieht genommene Vorhaben, sondern 

auch auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Förderungs­

werbers sowie auf die Feststellung über etwa bereits bei anderen 

Organisationen oder Rechtsträgern erbetene oder von diesen ge­

währte Förderungen erstrecken. 

Abgesehen von der hier vorgesehenen Überprüfung durch das 

fördernde Organ selbst besteht gemäß § 12 Abs. 1 des Rechnungs­

hofgesetzes, BGBI.Nr. 144/1948, überdies noch die Möglichkeit 

einer Überprüfung durch den Rechnungshof. 
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Zu § 46 

Das Bundesministerium für Finanzen soll die Möglichkeit 

haben, sein Einverständnis zu der beabsichtigten Gewährung 

einer Förderung, die den Betrag von zwei Millionen Schilling 

übersteigt, zu verweigern, wenn deren Erfüllung gefährdet 

erscheint. 

Zu § 48 

Um eine mißbräuchliche Inanspruchnahme von Förderungs­

mitteln zu verhindern, soll das fördernde Organ an1äß1ich der 

Gewährung der Förderung den Förderungswerber vertraglich ver­

pflichten bei Vorliegen eines unter Z 1 bis 4 angeführten Tat­

bestandes den Zuwendungs- oder Darlehensbetrag vom Tage der 

Auszahlung an gerechnet zu verzinsen; solche mißbräuchlich er­

wirkten Förderungsdarlehen werden unter Setzung einer angemessenen 

Rückzahlungsfrist vorzeitig aufzukündigen sein. 
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Zu § 49 

Die Strafrechtskommission hat eine Strafbestimmung über 

den Seeraub und ergänzend hiezu einen besonderen Tatbestand 

der "Räuberischen Gewaltanwendung" vorgesehen, weil sie davon 

ausgegangen ist, daß der Seeraub voraussetze, daß die Tat von 

einem anderen Schiff aus begangen wird, aber kaum minder straf­

würdig ist, wer sich mit Gewalt oder durch Drohung mit gegen­

wärtiger Gefahr für Leib oder Leben des Schiffes, auf dem er 

selbst fährt, d.essen Ladung oder einer auf diesem Schiff be­

findlichen Person bemächtigt. Die räuberische Gewaltanwendung 

sollte allerdings mit geringerer Strafe bedroht sein. 

Artikel 15 Abs. 1 des Ubereinkommens über die Hohe See 

definiert den Seeraub als jede rechtswidrige Gewaltanwendung, 

Freiheitsberaubung oder PIUnderung, die von der Besatzung oder 

den Passagieren eines privaten Schiffes (oder Luftfahrzeuges) 

zu persönlichen Zwecken begangen wird und die gerichtet ist 

auf Hoher See gegen ein anderes Schiff (oder Luftfahrzeug) oder 

gegen Personen und Vermögenswerte an Bord dieses Schiffes (oder 

Luftfahrzeuges), oder an einem Ort, der keiner staatlichen 

Hoheitsgewalt untersteht, gegen ein Schiff (oder Luftfahrzeug) 

oder gegen Personen und Vermögenswerte. 
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Die Strafbestimmungen des StGB über Erpresserische Ent­

führung, Raub, Menschenhandel etc. erfassen den Großteil der 

im Artikel 15 Abs. 1 des Ubereinkommens über die Hohe See an­

gesprochenen Delikte. Durch die Bestimmung des ~ soll jedoch 

ähnlich wie nach § 185 StGB hinsichtlich der Luftpiraterie 

schon das Ausüben der physischen Herrschaft über Schiff, Ladung 

oder die an Bord befindlichen Personen und alle Handlungen, die 

darauf abzielen, unter Strafe gestellt werden. Eine Subsidiari­

tätsklausel stellt sicher, daß allenfalls die strengeren Straf­

bestimmungen, wie zB beim Schweren Raub nach § 143 StGB ange­

wendet werden können. Eine besondere Strafbestimmung der 

"Räuberischen Gewaltanwendung" ist daher entbehrlich. 

Da der Tatbestand des ~ auch erfüllt ist, wenn die 

Tathandlung in der Absicht gesetzt wird, sich nur eines -

allenfalls geringen - Teiles der Ladung zu bemächtigen, sind 

die Strafdrohungen an die des § 185 StGB (Luftpiraterie) an­

geglichen. Ebenso wie dort ist nicht mehr eine Drohung mit 

gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben vorgesehen. 
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Zu § 50 

Als Seeräubertum sollen wegen der besonderen Gefährlich­

keit des Seeraubes schon bestimmte Vorbereitungshandlungen 

zum Seeraub, allerdings mit geringerer Strafe, erfaßt werden. 

Zu § 51 

In dieser Bestimmung sollen Besatzungsmitglieder mit 

Strafe bedroht werden, die vorsätzlich den Kapitän oder einen 

anderen Vorgesetzten mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung 

an einer Dienstverrichtung hindern oder zu einer Dienstver­

richtung nötigen. Es handelt sich um einen Fall der Nötigung, 

der hier wegen der Gefährlichkeit von Disziplinwidrigkeiten 

auf See strenger bestraft werden soll; 1-21 wird deshalb in 

Anlehnung an § 269 StGB gestaltet. 

Der Abs. 2 dieser Strafbestimmung hat in den Vorentwürfen 

ein Notwehrrecht gegen einen Mißbrauch der Dienstgewalt vorge­

sehen. Da jedoch § 269 Abs. 4 StGB einen besonderen Rechtferti­

gungsgrund vorsieht, wurde auch dieser Ubernommen. 
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Zu § 52 

Diese Bestimmung bedroht aus ähnlichen Gründen die 

Körperverletzung, Gesundheitsschädigung, Mißhandlung und die 

Bedrohung eines Vorgesetzten mit einer Mißhandlung, wenn sie 

an Bord oder im Dienst geschieht, mit Strafe. Ist der Täter 

bewaffnet, soll er strenger bestraft werden. Da der Ausdruck 

Waffe dahin ausgelegt werden könnte, daß nur eine Waffe im 

Sinn des Waffengesetzes gemeint ist, wird der Waffe, im Sinne 

des § 129 StGB auch "ein anderes Mittel, das geeignet ist, den 

Widerstand einer Person zu überwinden oder zu verhindern" 

gleichgestellt. 

Zu § 53 

Wird eine der inden §§ 51 und 52 mit Strafe bedrohten Handlungen 

vorsätzlich von mehreren Besatzungsmitgliedern gemeinsam be­

gangen, so soll sie wegen des besonders gefährlichen Charakters 

eines solchen Unternehmens als Meuterei strenger bestraft werden~ 

Den Anführer soll wegen seiner besonderen Gefährlichkeit eine 

höhere Strafe treffen. 
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Zu § 54 

Wegen der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der der 

militärischen analogen Disziplin auf einem Seeschiff soll 

neben der gewaltsamen Nötigung und der Mißhandlung eines 

Vorgesetzten auch das gemeinsame Verharren im Ungehorsam 

gegenüber dem Kapitän oder einem anderen Vorgesetzten trotz 

vorhergehender Abmahnung mit Strafe bedroht sein. Die ange­

drohte Strafe beträgt Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren und 

wenn die Weigerung mit Waffen geschehen ist bis zU drei 

Jahren. Hinsichtlich der Waffe darf auf die Ausführungen zu 

§ 52 Abs. 2 verwiesen werden. Die höhere Strafe soll auch 

gegen die Anführer der Gehorsamsverweigerung verhängt werden. 

Zu § 55 

Wie der Entwurf die auf dem Schiff Kommandierenden gegen 

Angriffe schützt, so sucht er ebenso zu verhindern, daß die 

Kommandierenden mit der ihnen anvertrauten Gewalt Mißbrauch 

treiben. Dem Kapitän und seinen Offizieren kommt Disziplinar­

gewalt sowohl über die Schiffsmannschaft als auch über die 

sonstigen an Bord befindlichen Personen zu. Durch die dem Amts­

mißbrauch (§ 302 stGB) nachgebildete Bestimmung sollen daher 

alle auf dem Schiff befindlichen Personen geschützt werden. 
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Erfüllt der Mißbrauch der Gewalt noch den Tatbestand 

eines anderen Deliktes, etwa der Freiheitsberaubung oder der 

Körperverletzung, so sind die Bestimmungen über das Zusammen­

treffen strafbarer Handlungen nach § 28 StGB anzuwenden, wes­

halb die hier angedrohte Strafe verhältnismäßig niedrig be­

messen werden konnte. 

Zu § 56 

Wie der Mißbrauch der Gewalt durch den Vorgesetzten ein 

Gegenstück zum Amtsmißbrauch bildet, stellen die Pflichtver­

letzungen in Beziehung auf Schiffsurkunden ein Gegenstück zu 

den Urkundendelikten im Amt dar. Sie bilden ein Sonderdelikt 

der Kapitäne und Besatzungsmitglieder, weshalb die Strafdrohung 

auch höher ist als in den §§ 223 oder 229 StGB, jedoch geringer 

als in § 311 StGB. Im übrigen entspricht die Strafbestimmung 

dem § 311 bzw. dem § 313 StGB. 

Unter die Strafdrohung fällt das Fälschen, Verfälschen 

und Unterdrücken von Schiffsurkunden und die Falschbeurkundung 

in einer solchen. Vorgeschriebene Urkunden sind die, mit denen 

sich das Schiff nach einem Gesetz oder einer Verordnung aus­

weisen können muß. Das sind vor allem die im § 25 angeführten 

Schiffspapiere und Tagebücher. 
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Zu § 57 

Ein Anliegen des vorliegenden Entwurfes ist es auch, die 

Verwendung österreichischer Seeschiffe für die Landesversorgung 

in Krisenfällen zu sichern. Zur Sicherstellung dieses Anliegens 

soll unter anderem die Strafbestimmung des ~ dienen. 

Zu § 58 

Die im Abs. 1 vorgesehene Regelung geht davon aus, daß die 

meisten der im Abs. 2 angeführten strafbaren Tatbestände nur im 

Ausland begangen werden können, weshalb es notwendig ist, die 

Ausnahme vom Grundsatz des § 2 VStG 1950 zu statuieren. Er~än­

zend hiezu ist festzuhalten, daß der im Abs. 2 vorgesehene 

Strafkatalog taxativen Charakter hat. 

Nach den Bestimmungen des Abs. 3 sollen Verwaltungsstrafen 

in Fällen eines gleichzeitigen straf tatbestandes nach dem 

Strafgesetz ausgeschlossen werden. 

Die im Abs. 4 vorgesehene Regelung soll der Behörde die 

Zustellung von Bescheiden im Rahmen von Verwaltungsstrafver­

fahren an Besatzungsmitglieder ermöglichen, da diese, vor allem 

ausländische, in der Regel über keinen Wohnsitz im Inland unQ 

auch nicht über einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten 

im Inland verfügen. Es ist daher beabsichtigt, de.n E:ig€n'tiJmer, mit dem 
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das Besatzungsmitglied einen Heuervertrag abgeschlossen hat, 

kraft Gesetzes als Vertreter bzw. Zustellungsbevollmächtigten 

im Sinne der §§ 10 und 26 AVG 1950 zu erklären. Diese Regelung 

soll jedoch nicht Platz greifen, wenn das Besatzungsmitglied 

selbst über einen Vertreter bzw. Zustellungsbevollmächtigten 

mit dem Wohnsitz im Inland verfügt. 

Zu § 59 

Bereits im § 11 des Erfüllungsgesetzes ist die Zuständig­

keit des Amtes für Schiffahrt für das Verwaltungsstrafverfahren 

festgelegt worden. Abs. 1 des vorliegenden Gesetzentwurfes 

bringt somit in dieser Hinsicht eine Erweiterung des Zuständig­

keitsbereiches dieses Amtes. Der Instanzenzug soll an den Bun­

desminister für Verkehr gehen (Abs. 2). 

Zu § 60 

Durch diese Bestimmung soll klargestellt werden, daß bisher 

erteilte Berechtigungen zur Führung der österreichischen See­

flagge weiterhin gültig bleiben. Ergänzend zu diesen Verleihur!gs­

bescheiden soll den Flaggenberechtigten von Amts wegen ein See­

brief ausgestellt werden. 
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Zu § 61 

Im ~ sollen die im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten 

des im Entwurf vorliegenden Gesetzes notwendigen Rechtsan­

gleichungen bestehender, überwiegend schiffahrtsrechtlicher 

Vorschriften vorgenommen werden. Eine gewisse Bedeutung 

haben die beabsichtigten Änderungen des Vierten 

Buches des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897, Gesetzblatt 

für das Land Österreich Nr. 86/1939, in der Fassung des Gesetzes 

zur Änderung von Vorschriften des Handelsgesetzbuches über das 

Seefrachtrecht vom 10. August 1937, dRGBI. I S 891. Aus Zweck­

mäßigkeitsgründen wird als FundsteIle des Stammgesetzes nicht 

die seinerzeitige Verlautbarung im Reichsgesetzblatt, sondern 

die Verlautbartmg im Gesetzblatt für das Land Österreich aus 

dem Jahr 1939 angeführt, weil sie diejenige Fassung enthält, 

die am 1. März 1939 in Österreich erstmals in Kraft getreten 

ist, während der ursprüngliche Text für Österreich nie rechts­

wirksam wurde. Das Vierte Buch wird deshalb hervorgehoben, weil 

sich die durch das Gesetz vom 10. August 1937, dRGBI. I S 891, 

getroffenen Änderungen ausschließlich darauf beziehen. Diese 

Novelle wurde zwar schon vor dem Inkrafttreten des Handels­

gesetzbuches in Österreich erlassen, aber erst durch die Ver­

ordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Änderung von Vor­

schriften des Handelsgesetzbuches über das Seefrachtrecht vom 

5. Dezember 1939, dRGBI. I S 2501, mit Wirkung vom 1. Jänner 1940 
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in Kraft gesetzt. In dem mit Wirkung vom 1. März 1939 kund-

gemachten Text des Handelsgesetzbuches war daher diese 

Novelle noch nicht berücksichtigt. 

Die Bestimmung der Z 1 lit. a soll klarstellen, daß das 

Arbeitsvertragsverhältnis von der Abberufung als Kapitän 

völlig unabhängig ist und nicht bloß Schadenersatzansprüche 

wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsvertrages entstehen. 

.. 

Die in der Bestimmung der Z 1 lit. b und c enthaltene Regelunp 

soll der KlarsteIlung dienen, welche Behörde zuständig ist. 

Durch die Bestimmung der Z 1 lit. d soll die Haftungsgrenze, 

die derzeit mit "1 250 Reichsmark", das sind 1 250 S, nicht mehr 

dem Geldwert entspricht, angehoben werden. Die derzeitige Regelung 

ist nun zwar insofern grundsätzlich unbefriedigend, als die 

Haftungsgrenze jeweils auf eine Einheit abstellt, was nicht 

sachgemäß scheint. Auf der XII. Diplomatischen Seerechtskonferenz 

in Brüssel 1967/1968 ist daher ein Abkommen unterzeichnet worden, 

das ua. die Haftungshöchstgrenzen sowohl nach Einheit als auch 

nach Gewicht festlegen sollte (sogenannte "Visby-rules") .. Es 

käme nun in Betracht, diese Regeln zu übernehmen, zumal Österreich 

dem der geltenden Fassung des § 660 zugrunde 1 i egenden Inter­

nationalen Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über 

Konnossemente nicht beigetreten ist. Nach der letzten Entwicklung 

dürften jedoch auch die "Visby-rules" nicht in Kraft treten, im 

Rahmen der UNCITRAL wurde vielmehr einneues Übereinkommen über 

die Güterbeförderung auf See ausgearbeitet, das nur eine Haftungs­

begrenzung nach Gewicht vorsieht. Österreich bereitet dje Ratifi­

kation dieses Übereinkommens vor, dessen Inkrafttreten jedoch 

erst in einigen Jahren zu erwarten ist. 
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Vorläufig soll daher die geltende Art der Haftungsbegrenzung 

beibehalten und nur der Betrag angemessen erhöht werden. Im 

Internationalen Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln 

über Konnossemente ist ein Betrag von 100 Pfund genannt; das 

würde einem Betrag von rund 3 000 S entsprechen. Den tat­

sächlichen Geldwertverhältnissen und der auch in der Bundes­

republik Deutschland derzeit geltenden Haftungsgrenze von 

1 250 DM entspricht jedoch eher ein Betrag von 10 000 S. 

Die Bestimmung der Z 1 lit. e ist durch die im § 27 Abs. 2 

vorgesehene Regelung überflüssig. 

Die in der Bestimmung der Z 1 lit. f vorgesehene 

Regelung soll der KlarsteIlung dienen, welche Behörde zuständig 

ist. 

Die in der Z 1 lit.g , h und i vorgesehene Regelung soll 

eine Anpassung an das österreichische Sozialversicherungsrecht 

bewirken. Die Fassung und der Inhalt dieser Regelung folgen 

dem § 51 Abs. 1 Z 5 der KOnkursordnung. Dementsprechend sollen 

alle Beiträge zur Sozialversicherung (sowohl die Arbeitgeber­

beiträge als auch die vom Arbeitgeber einbehaltenen, aber noch 

nicht abgelieferten Arbeitnehmerbeiträge) zu den Schiffsgläubiger­

rechten gehören. Hievon sollen die im letzten Jahr entstandenen 

gleich den Heuerforderungen ein Vorrecht genießen. 

Die Bestimmung der Z 2 sieht eine Änderung des Verkehrs--
Arbeitsinspektionsgesetzes, BGBl.Nr. 99/1952, vor. Gemäß dem 
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darin festgelegten Wirkungskreis dieser Arbeitnehmerschutz­

behörde obliegt die Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes 

der Arbeitnehmer dem Bundesministerium für Verkehr, Verkehrs­

Arbeitsinspektorat, lediglich hinsichtlich der Binnenschiff­

fahrt, da zum Zeitpunkt der Erlassung des Verkehrs-Arbeits­

inspektionsgesetzes bzw. bei dessen Novellierung im Jahre 1957 

eine Regelung für die Seeschiffahrt nicht notwendig erschien. 

Da auf Grund des Arbeitsinspektionsgesetzes, BGB1.Nr. 143/1974, 

vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion ua. die der Aufsicht 

der Land- und Forstwirtschaftsinspektionen, der bergbehördlichen 

Aufsicht und der Aufsicht des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

unterstehenden Betriebe ausgenommen sind, wäre auf Grund dieser 

negativen Kompetenz derzeit für die Seeschiffahrt die Arbeits­

inspektion zuständig. Im Hinblick auf die weitgreifende Regelung 

des Arbeitnehmerschutzes bei der Binnenschiffahrt im Wirkungs­

kreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion scheint es zweckmäßig, auch 

den Arbeitnehmerschutz bei der Seeschiffahrt nicht von der all­

gemeinen Arbeitsinspektion, sondern ebenfalls vom Verkehrs­

Arbeitsinspektorat wahrnehmen zu lassen. 

Die in der Bestimmung der ~ beabsichtigte Regelung soll 

eine Änderung des Erfüllungsgesetzes hinsichtlich der Frage der 

Zuständigkeit bringen. Derzeit ist nach dem Seeflaggengesetz für 

alle schiffahrtsrecht1ichen Belange der Bundesminister für Ver­

kehr zuständig. Zur Vollziehung des Erfüllungsgesetzes ist, von 
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wenigen Vorbehalten zugunsten des Bundesministers für Verkehr 

abgesehen, das Amt für Schiffahrt berufen. So steht etwa nach 

geltendem Recht die Verleihung des Rechtes zur Führung der 

österreichischen Seeflagge, die unter anderem auch von der Er­

füllung nautisch-technischer Voraussetzungen abhängig ist, dem 

Bundesminister für Verkehr zu, während die Uberwachung dieser 

Belange nach der Flaggenverleihung vom Amt für Schiffahrt wahr­

zunehmen ist. Dieser Dualismus hat jedoch in der Praxis nicht 

nur zu einem erhöhten Arbeitsaufwand geführt, sondern auch die 

Ubersichtlichkeit in der Führung der Verwaltung erschwert. Aus 

Zweckmäßigkeitsgründen erscheint daher geboten, die Zuständig­

keiten nach dem im Entwurf vorliegenden Gesetz, welches unter 

anderem an die Stelle des Seeflaggengesetzes treten soll, wld 

nach dem Erfüllungsgesetz bei einer Behörde, nämlich dem Bundes­

minister für Verkehr, zu vereinen, wie etwa in der Bundesrepublik 

Deutschland und in der Schweiz üQlich, und das Amt für Schiffahrt 

auf die Durchführung von Verwaltungs strafverfahren zu beschränken. 

Zu § 62 

Durch diese Bestimmung sollen alle früheren noch in Geltung 

stehenden Rechtsvorschriften auf dem durch den vorliegenden 

Entwurf erfaßten Gebiet ihre Wirksamkeit verlieren. Wenn bei 

der Aufzählung der damit außer Kraft tretenden Rechtsvorschriften 

das Wort "besonders" verwendet wird, so deshalb, weil Bestim-

"mungen bis in die vorkonstitutionelle Zeit hineinreichen und daher 

die Gefahr besteht, daß eine aufzuhebende Rechtsvorschrift nicht 

genannt wurde. 
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Zu § 63 

Der vorgesehene Zeitpunkt (Abs. 1) bietet die Möglichkeit 

die zu erlassende Durchführungsverordnung (Seeschiffahrts-Ver­

ordnung), die gleichzeitig mit dem im Entwurf vorliegenden Gesetz 

i.n Kraft treten so1.1, so zeitgerecht kundzumachen, daß den hievon 

betroffenen Normadressaten ein gewisser Zeitraum zur Vorbereitung 

gesichert ist. 

Zu § 64 

Die Zuständigkeit des Bundesministers für Verkehr für die 

Vollziehung des vorgeschlagenen Bundesgesetzes entspricht der 

im Bundesministeriengesetz, BGBl.Nr. 389/1973, getroffenen Rege­

lung des Wirkungsbereiches der Bundesministerien. 

Die besonders genannten Bestimmungen des Entwurfes, bei 

denen das Einvernehmen mit den im Abs. 1 Z 2 bis 7 genannten 

Bundesministern für Auswärtige Angelegenheiten, für Soziale 

Verwaltung, für Justiz, für Inneres, für Gesundheit und Umwelt­

schutz und für Finanzen herzustellen sein wird, berUhren Ange­

legenheiten der Außenpolitik und des Völkerrechtes (Z 2), des 

Arbeitsrechtes (Z 3), des Zivil- und Strafrechtes (Z 4), des 

Personenstandes (Z 5), der Gesundheitspflege und-mrsorge (Z 6), 

der Wirtschaftspolitik und des Bundesvermögens (Z 7), also Sach­

gebiete, die in den Wirkungsbereich der genannten Bundesminist~r 

fallen. 
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